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Waldbrandgefahr in NRW
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Titelseite: Im Sommer 2003 hohe Waldbrandgefahr in
NRW

Foto: Bezirksregierung Arnsberg
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Mit dem LFV-Beitrag
den Kommunalhaus-
halt sanieren !!!
In den nächsten Wochen und Mona-
ten werden die Haushalte in den ein-
zelnen Gebietskörperschaften aufge-
stellt. Aufgrund der noch enger ge-
wordenen finanziellen Spielräume in
den öffentlichen Kassen werden, wie
alle Jahre wieder, alle „freiwilligen“
Ausgaben hinterfragt.

Auch wenn alle Ausgaben geprüft
werden müssen, belegt die ernsthaf-
te Nachfrage nach der Notwendigkeit der Mitgliedschaft der Feuer-
wehr in Feuerwehrverbänden, welche geringe Wertigkeit die Feuer-
wehr genießt. Tritt dann auch noch der Leiter der Feuerwehren für
die Notwendigkeit der Verbandsmitgliedschaft nicht entschieden ein,
können in Zukunft die berechtigten Interessen der Feuerwehren nicht
mehr kompetent vertreten werden.

Den Verantwortlichen in den Verwaltungen muss klar werden, dass
sich der Jahresbeitrag für die Interessenvertretung der Feuerwehr
grundlegend von einer freiwilligen Zuwendung an Vereine oder sons-
tige Organisationen unterscheidet. Der Verbandsbeitrag für die Feu-
erwehr einer Kommune beträgt nur ein Bruchteil der sonstigen Kos-
ten der Feuerwehr.

Die Notwendigkeit der Verbände mag auf Anhieb einem Außenstehen-
den nicht immer sofort einleuchten. Die Führungskräfte wissen aber
sehr genau, dass z.B. das FSHG und zahlreiche andere Gesetze, Ver-
ordnungen und Erlasse ohne Verbandsmitarbeit nicht so aufgaben-
und sicherheitsorientiert ausgefallen wären. Sie wissen auch,

● dass die Feuerwehrunfallkasse NRW mit ihren beispiellosen sozia-
len Vorteilen nicht mehr existieren würde,

● dass es keine einheitlichen kostengünstigen Ausbildungsunterlagen
gäbe,

● dass bei der Lehrgangsgestaltung und den Prüfungen am IdF eini-
ges zum Nachteil der Lehrgangsteilnehmer verlaufen würde,

● dass aus keinem Solidaritätsfonds schuldlos in Not geratene An-
gehörige von Feuerwehrmitgliedern unterstützt würden,

● dass es keine umfassende Facharbeit geben würde,
● dass die Jugendarbeit und die Förderung der Musik nicht so er-

folgreich möglich wäre,
● dass der Brandschutzerziehung und -aufklärung entscheidende Im-

pulse fehlen würden,
● dass im sozialen Bereich die Koordinierung und Bündelung der

Feuerwehrseelsorge fehlen würde,
● dass kostengünstige Erholungsurlaube in Bergneustadt nicht mög-

lich wären,
● dass wichtige Informationen und Mitteilungen die Feuerwehren zu

spät oder gar nicht erreichten und
● dass eine Verbandszeitschrift wie „Der Feuerwehrmann“ nicht

existieren würde.

Diese nur beispielhafte Aufzählung mag verdeutlichen, dass gerade
in der heutigen Zeit der knappen finanziellen Mittel eine einheitliche
starke Interessenvertretung wichtiger denn je ist und dass die Feuer-
wehrverbände die Stärke der Schwachen garantieren.

Sollten sich die Entscheidungsträger in den Verwaltungen nicht von
den verantwortungsvollen Feuerwehrführungskräften von der zwin-
genden Notwendigkeit der Verbandszugehörigkeit überzeugen lassen,
muss u.U. der Weg über die politische Schiene gesucht werden.

Wer meint, den Verbandsbeitrag sparen zu können und sich damit
aus einer starken Solidargemeinschaft verabschiedet, verhält sich
höchst unkameradschaftlich, weil er nach wie vor viele vom Verband
erarbeitete Vorteile genießt.
Er wird andererseits aber auch an zahlreichen Vergünstigungen
nicht mehr teilhaben können.

Kreisbrandmeister Walter Jonas
Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes NRW
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Heißer Sommer in Nordrhein-Westfalen
Innenminister lässt wegen Waldbrandgefahr Überwachungsflüge anordnen

Behrens: Bereits kleinste Funken können verheerende Folgen haben
Das Innenministerium teilt mit:

Innenminister Dr. Fritz Behrens hat
heute die Bezirksregierungen in Nord-
rhein-Westfalen aufgefordert, in Zu-
sammenarbeit mit den Forstbehörden
verstärkt Waldbrandüberwachungsflü-
ge anzuordnen. „Beginnende Wald-
brände kann man besonders früh am
besten aus der Luft erkennen“, erläuter-
te er heute in Düsseldorf. Derzeit gibt es
in NRW eine mittlere bis hohe Wald-
brand-Gefahr (Gefahrenstufe 3 bis 4).

„Wir müssen aber damit rechnen, dass
sich die Gefahr in den nächsten Tagen
noch erhöht“, erklärte Behrens. „Des-
halb haben wir heute auch über Rund-
funk-Warnmeldungen die Menschen im
Land entsprechend informiert.“

Der Minister warnte eindringlich vor
den erhöhten Gefahren durch die lang
anhaltende Trockenheit: „Bereits kleins-
te Funken können jetzt schon verheeren-
de Folgen haben“, betonte Behrens. Er
rief zu verantwortungsbewusstem Ver-

Verband aktuell

halten auf: „Keine brennenden Zigaret-
ten wegwerfen und keine offenen Feu-
er im Freien!“

Die seit Tagen in einigen europäischen
Ländern wütenden Brände sind ein war-
nendes Beispiel. „Solche Katastrophen
wollen wir in Nordrhein-Westfalen ver-
hindern“, erklärte der Innenminister.
„Die Feuerwehren sind in erhöhter
Alarmbereitschaft.“

Presseinformation aus dem Innenminis-
terium vom 5.8.2003

Kreisbrandmeis-
ter Edwin Michel
(rechts) mit dem
Piloten Manfred
Kistermann bei
der Planung der
Flugroute vor
dem Flugzeug
und Tower des
Würselener Flug-
platzes Merz-
brück.

Foto:
Bernd Schaffrath

Jahrhundertsommer verlangt nach ungewöhnlichen Maßnahmen der  Feuerwehren

Feuerwehren aus Aachen zur Luftbeobachtung
unterwegs
Aachen. An zehn Tagen waren Feuer-
wehrleute und Privatpiloten aus Kreis
und Stadt Aachen 31 mal zu so genann-
ten Luftbeobachtungen anlässlich der
hohen Waldbrandgefahr unterwegs.
Dabei kamen 2 143 Flugminuten zu-
sammen. Aufgrund der langanhalten-
den Hitzeperiode im August hatte sich
auch die Waldbrandgefahr im Regie-
rungsbezirk Köln drastisch erhöht. Da-
bei wurde die höchste deutsche Wald-
brandstufe 4 erreicht. Daher hatte der
nordrhein-westfälische Innenminister
Dr. Fritz Behrens am 5. August die Be-

zirksregierungen aufgefordert,  Wald-
brandüberwachungsflüge anzuordnen.

Nach einer recht schnellen Organisati-
on startete am Morgen des 7. August
auch für Kreis und Stadt Aachen der
erste Überwachungsflug vom Würsele-
ner Flugplatz Merzbrück aus. Für den
Regierungsbezirk Köln wurden zwei
Überwachungsbereiche gebildet: Die
linksrheinische Ebene mit den Kreisen
Heinsberg, Aachen, Euskirchen, Düren,
Erftkreis und den Städten Aachen und
Köln (linksrheinisch) sowie der rechts-

rheinische Bereich mit dem Rhein-Sieg-
Kreis, den Städten Bonn, Köln (rechts-
rheinisch) und Leverkusen sowie dem
Rheinisch-Bergischen Kreis und dem
Oberbergischen Kreis. Koordinierende
Leitstelle für den linksrheinischen Be-
reich war die Leitstelle des Kreises
Heinsberg. Von hier aus liefen für die
Zeit der Überwachung, also vom
5. August an, die Fäden zusammen, wo-
bei auch der Kreis Aachen Luftbeob-
achter seitens der Feuerwehren stellte.
Gemeinsam mit privaten Piloten mach-
ten sich an den zehn Tagen, für die die
Leitstelle des Kreises Aachen das Ein-
satzpersonal organisierte, also auch
Feuerwehrleute aus Kreis und Stadt
Aachen auf, um aus der Luft mögliche
Waldbrände früh zu entdecken und da-
mit schnellstens zu begegnen. Kreis-
brandmeister Edwin Michel (Kreis
Aachen) selbst war auch mit unterwegs
und konnte damit wie die meisten sei-
ner ehrenamtlichen Kollegen die erwor-
benen Kenntnisse des Spezial-Lehrgan-
ges am Institut der Feuerwehr des Lan-
des NRW in Münster in die Praxis um-
setzen. „Zwar klärten wir keine konkre-
ten Waldbrände im linksrheinischen
Überwachungsbereich auf, stellten aber
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mit unserem Know-how ein hohes Si-
cherheitspotential her“, schildert Mi-
chel nach Abschluss der Überwa-
chungsflüge die Tätigkeit in der Luft.
Wieder einmal waren es ehrenamtliche
und freiwillige Feuerwehrleute, die sich

selbst und ihr erlerntes Wissen zur Ver-
fügung stellten, um einen hohen Grad
der Sicherheit für die Bevölkerung her-
zustellen.

Bernd Schaffrath,
 Pressesprecher KFV Aachen

Erstmalig Waldbrandüberwachungsflüge
im Regierungsbezirk Arnsberg
Der Jahrhundertsommer 2003 führte auch
im Regierungsbezirk Arnsberg zu einer
massiven Erhöhung der Waldbrandge-
fahr auf ein Niveau, welches in der Ver-
gangenheit in dieser Form nicht aufgetre-
ten war. Der Bezirk mit den größten
Waldflächen im Land Nordrhein-Westfa-
len erstreckt sich über eine Gesamtfläche
von 800 000 ha, die zu 42 % bewaldet ist.

Glücklicherweise kann jedoch festgestellt
werden, dass aufgrund der im Bezirk vor-
handenen Waldstruktur die Gefahr für
großflächig ausgedehnte Waldbrände ge-
ring ist. Dies ist insbesondere darauf zu-
rückzuführen, dass die umfangreichen
Mischwaldstrukturen und die kaum vor-
handenen Kieferbestände auf Sandböden
zu einer deutlichen Minderung des Ge-
fährdungspotentials führen. Diese Ge-
fährdungseinschätzung hat sich auch die-
ses Jahr bestätigt, so dass bis Anfang
August anhand der vorliegenden Sofort-
meldungen der Kreise und kreisfreien
Städte keine besonderen Waldbrandlagen
im Bezirk festgestellt werden konnten.
Die langandauernde Trockenheit in die-
sem Sommer führte jedoch dazu, dass der
Waldbrandindex im Bezirk Arnsberg
Anfang August die Gefährdungsstufe 3

Flugteam am
Pressetermin
7.8.03, Flughafen
Dortmund. Piloten
der Polizeiflieger-
staffel NRW, Luft-
beobachter der BF
Dortmund und
Vertreter der Forst-
behörden.

(mittlere Gefahr) überschritt und mit der
Stufe 4 (hohe Gefahr) die zweithöchste
Gefahrenstufe des deutschen Wetter-
dienstes erreichte. Aufgrund dieser ein-
maligen Lage bestand im Einvernehmen
mit der höheren Forstbehörde in Münster
die Erfordernis, auch im Bezirk Arnsberg
Waldbrandüberwachungsflüge durchzu-
führen.

Unter der Federführung des Dezernates
22 der Bezirksregierung wurden auf der
Grundlage des Erlasses „Zusammenar-
beit der Forstbehörden mit Feuerwehren
und Katastrophenschutzbehörden –
ZFK 88“, gem. RdErl. des MURL und
des IM vom 4.1.1988 (MBL. NW. 1988/
S.146) alle organisatorischen Maßnah-
men zur unverzüglichen Aufnahme von
Waldbrandüberwachungsflügen getrof-
fen.

Im Führungs- und Lageraum der Be-
zirksregierung in Arnsberg richtete das
Dezernat für Feuerschutz das  Koordi-
nierungszentrum am 5.8.2003 ein. Von
dort aus konnte die Lage ständig ver-
folgt und die Flüge disponiert werden.
Regelmäßig fanden Lagebesprechun-
gen mit dem Polizeidezernat und der
Pressestelle der Bezirksregierung statt.

Die Verfügbarkeit von Ressourcen der
Waldbrandbekämpfung wurden dar-
über hinaus anlassbezogen mit der Bun-
deswehr und dem THW erörtert. Zudem
brachte die höhere Forstbehörde in
Münster ihr Fachwissen in die Lagebe-
urteilung regelmäßig ein.

Für die Durchführung der Überwa-
chungsflüge stellte die Fliegerstaffel der
Polizei NRW ein Flächenflugzeug mit
Besatzung bereit. Es wurde im Grund-
satz vereinbart, dass täglich zwei Flüge
über dem Bezirk stattfinden sollten.
Dabei sollte jeweils ein Morgenflug um
10.00 Uhr und ein Nachmittagsflug ab
15.00 Uhr stattfinden. Ein Überflug des
gesamten Beobachtungsgebietes dauer-
te ca. 2 bis 2,5 Flugstunden. Die Flieger-
staffel NRW hat am Flughafen Dort-
mund ihren Sitz im westfälischen Lan-
desteil. Somit ergab sich als Ausgangs-
und Endpunkt der Überwachungsflüge
der Flughafen in Dortmund. Aufgrund
der Lage des Flugplatzes wurde die
Stadt Dortmund gebeten, Luftbeobach-
ter mit der entsprechenden Qualifikati-
on für jeden Flug abzustellen. Diese er-
stellten über jeden Flug einen standar-
disierten Bericht, der in die Gesamtlage
einfloss. Den Vorgaben der ZFK 88 ent-
sprechend wurde von Seiten der höhe-
ren Forstbehörde sichergestellt, dass im
Regelfall auch ein Förster aus dem Be-
zirk Arnsberg die Überwachungsflüge
begleitete.

Am 6.8.2003 konnte die Waldbrand-
überwachung aus der Luft offiziell in
Angriff genommen werden. Aufgrund
der vorhandenen Waldstruktur erstreck-
ten sich die Flüge auf die Bereiche süd-
lich der Ruhr und des Möhnesees bis zur
Landesgrenze im Siegerland, haupt-
sächlich wurden die ausgedehnten
Waldgebiete des Hochsauerlandkreises,

Koordinierungszentrum zur Waldbrandüber-
wachung bei der Bezirksregierung Arnsberg.
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Lagebeurteilung
und Einweisung von
Kräften der Feuer-
wehr aus der Luft
bei einem Wald-
brand im Bereich
der Stadt Arnsberg
am 09.08.2003.

des Märkischen Kreises, des Kreises
Olpe, des Kreises Siegen-Wittgenstein
sowie die südlichen Gebiete des Kreises
Soest und des Ennepe-Ruhr-Kreises
überflogen.

In der Zeit vom 6.8.2003 bis 18.8.2003
fanden täglich die Überwachungsflüge
statt. Im Rahmen dieser Flüge wurde am
zweiten Tag der Überwachung im Be-
reich des Hengsteysees ein Brand in ei-
nem schwer zugänglichen Waldgebiet
ausgemacht. Die unverzüglich aus dem
Flugzeug alarmierten Kräfte der Feuer-

Haben wir auch einen Fach-
berater „Seelsorge“?

Davon gehört, ja schon, aber wir?
Hier bei uns?
Und wenn nein – warum nicht?

Landesweit gibt es bereits viele Perso-
nen, die sich für die psychosoziale Un-
terstützung der Feuerwehrleute bereit
erklärt haben und tatkräftig mitarbeiten.

Diese Fachberater treffen sich auch in
diesem Jahr wieder und zwar am

7. November 2003

im FEH in Bergneustadt zu Gesprächen,
Informationen und Erfahrungsaustausch.

Nachdem dort bereits die Themen „vor
dem Einsatz“, „während des Einsatzes“
und „nach dem Einsatz“ erarbeitet wur-
den, steht dieses Mal im Mittelpunkt:

 „Verschiedene Methoden
und Möglichkeiten der Einsatz-

nachsorge“

Als sehr bereichernd wurde immer
wieder festgestellt, dass hier „Neuan-
fängern“ und „alten Hasen“ in diesem
Aufgabenfeld die Möglichkeit gebo-
ten wird, über persönliche Kontakte
Hilfe und Unterstützung für die eige-
ne Arbeit zu erlangen.

Die Anmeldung erfolgt über den Vor-
stand des LFV-NRW. KBM Tenspolde

wehr Dortmund wurden aus der Luft am
Schadensort eingewiesen.

Der Aspekt der Einweisung von Ein-
satzkräften aus der Luft hat sich auch an
den folgenden Tagen bewährt.

Die hervorragende Übersicht aus einem
Luftfahrzeug ließ eine optimale Lagebe-
urteilung zu, so dass eine effiziente
Brandbekämpfung sichergestellt werden
konnte. Durch die hohe Geschwindigkeit
des Luftfahrzeugs war zudem stets ein
schnelles Eintreffen des Flugzeugs am

Schadenort sichergestellt, so dass eine
Lagebeurteilung und Kräfteeinweisung
zur Unterstützung des Einsatzleiters der
Feuerwehr am Boden zeitnah gewährlei-
stet werden konnte. Neben der hervorra-
genden Ortskenntnis der Polizeipiloten
unterstützte die optimale technische Aus-
stattung der Flugzeuge die Waldbrand-
überwachung enorm. So konnte über die
eingebaute 2m- und 4m-BOS-Funktech-
nik ständig der Funkkontakt zu den Leit-
stellen der Polizei und der Feuerwehren
gehalten werden. Darüber hinaus ermög-
lichten moderne Karten-GPS-Systeme zu
jeder Zeit die punktgenaue Feststellung
der eigenen Position.

Aufgrund der veränderten Witterung
konnte schließlich am 18.8.2003 die
Überwachung aus der Luft vorläufig aus-
gesetzt werden. Die nachträgliche Analy-
se zeigt, dass im Überwachungszeitraum
aufgrund der Extremwitterung die Zahl
von gemeldeten Brandereignissen im
Wald deutlich erhöht war. Glücklicher-
weise überschritten die Brände eine Flä-
che von 10.000 qm im Bezirk Arnsberg
nicht, so dass diese mit Mitteln der örtlich
vorhandenen Gefahrenabwehr wirksam
bekämpft werden konnten.

Berthold Penkert, BR Arnsberg

Das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
präsentiert seine neue Internetseite

Münster. Anfang Oktober hat das Insti-
tut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
seine rundum erneuerte Internetseite vor-
gestellt. Das Informationsangebot und die
Struktur der Seite wurden komplett um-
gestaltet, so dass wichtige Inhalte schnel-
ler und einfacher zu finden sind.

Auf der Seite der Ausbildungsstätte für
die Feuerwehren des bevölkerungs-
reichsten Bundeslandes in Deutschland
können Interessierte sich mit wenigen
Klicks über das Lehrgangsangebot für
2004 informieren oder wichtige aktuel-
le Nachrichten und Hinweise zum The-

ma Feuerwehr abfragen. So war kürz-
lich erst der Erreger SARS auch in Feu-
erwehrkreisen ein großes Thema. Da-
rüber hinaus wartet die Seite mit einem
übersichtlichen Design und einer ver-
besserten Struktur auf. Der Nutzer hat
nun alle Informationen auf einen Blick
und kann durch die neuen Bestandteile
‚Suche’ und ‚Sitemap’ gezielt nach In-
halten fahnden.
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Neue Abteilung Gefahrenabwehr im Innenministerium
Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf. Die Landesregierung setzt
ihr Zukunftskonzept für den Bevölke-
rungsschutz um. Ab dem 1. Oktober
2003 gibt es deshalb im Innenministe-
rium eine neue zentrale Abteilung für
Gefahrenabwehr. Deren Schwerpunkt
ist die Koordination aller Aufgaben des
Bevölkerungsschutzes und des Feuer-
schutzes. „Für große Schadensfälle sind
wir künftig besser gerüstet. Wir bündeln
die Kräfte, die bisher in unterschiedli-

chen Stellen des Hauses gewirkt ha-
ben“, so Innenminister Dr. Fritz Beh-
rens in der Presseinformation seines
Landes. Diese neue Abteilung umfasst
alle wesentlichen Aufgaben der Gefah-
renabwehr, soweit nicht die Polizei zu-
ständig ist.

Im einzelnen wurden in dar Abteilung 7
– Gefahrenabwehr – folgende Referate
gebildet:

Referat 71 Ordnungsrecht, Feiertagsrecht, Orden und Ehrungen

Referat 72 Planung, Organisation, Recht und Krisenmanagement im Bevölke-
rungs- und Feuerschutz

Referat 73 Einsatz im Bevölkerungs- und Feuerschutz

Referat 74 Logistik und Ausbildung im Bevölkerungs- und Feuerschutz

Referat 75 Kampfmittelbeseitigung, Zivil-Militärische Zusammenarbeit, Rechts-
angelegenheiten der Zivilen Verteidigung

Im Rahmen dieser Organisationsverfü-
gung ist Leitender Ministerialrat Dipl.-
Ing. Jürgen Kornfeld zum Referatsleiter
des Referats 73 bestellt worden.

Weiter heißt es in der Presseerklärung
des Innenministeriums, dass durch die
Neuorganisation keine zusätzlichen
Kosten entstehen. „Wir nutzen die Syn-
ergieeffekte. die wir aus der Zusam-
menführung der einzelnen Aufgaben in
einer einzigen Organisationseinheit er-
zielen. Das ist vernünftig und konse-
quent“, so der Minister. F. Kulke

Für die seit über sechs Jahren bestehen-
de Seite, die ein vielgenutztes Portal für
Angehörige der Feuerwehren nicht nur
in Nordrhein-Westfalen ist, war es an
der Zeit, sich in Gestaltung und Aufbau
den aktuellen technischen Standards an-
zupassen. Die Seite konnte die Fülle an
Information, die das Institut zu bieten
hat, nicht mehr nutzergerecht darstellen.

Man entschied sich zu einer kompletten
Umgestaltung.
Überarbeitet wurde die Seite in einer
Münsteraner Kooperation von Kanal-
ufer zu Kanalufer. Die Agentur Dimen-
to Design, ganz in der Nähe des Instituts
auf der anderen Seite des Kanals ange-
siedelt, übernahm das Projekt und
zeichnet für die neue Gestalt und Tech-

nik der Seite verantwortlich. Sie wurde
so programmiert, dass die Mitarbeiter
des Instituts der Feuerwehr die Inhalte,
nach einer Einführung durch die Pro-
grammierer, selber verwalten können.

Die Homepage des Instituts der Feuer-
wehr NRW finden Sie – wie bisher – un-
ter der Adresse http://www.idf.nrw.de

„WIND“ warnt vor Unwettern
Provinzial-Versicherungen bieten
innovativen Service für Kommunen

Die Provinzial-Versicherungen bieten
Kommunen ab Herbst 2003 einen völlig
neuartigen Service zur Schadenverhü-
tung. Das elektronische Unwetterfrüh-
warnsystem WIND (weather information
on demand) wendet sich an Behörden,
Krisenstäbe, Feuerwehren und Techni-
sche Hilfswerke, für die eine präzise Un-
wettervorhersage besonders wichtig ist.

Schwere Gewitter mit Hagel- und Blitz-
schlag, Überschwemmungen und Sturm-
böen, wie das Orkantief „Jeanett“ oder
das „Jahrhunderthochwasser“ an Donau,
Elbe und Mulde verstärken den Eindruck,
dass Unwetterereignisse zunehmen. Im
Winter beeinflussen zudem Glatteisre-
gen, Schnee und Frost mit ihren Auswir-
kungen das öffentliche Leben. Erhebliche
Schäden könnten vielfach verhindert

werden, wenn durch rechtzeitige präzise
Warnungen zeitnah Vorkehrungen ge-
troffen werden könnten.

Die Provinzial-Versicherungen und mit
ihr weitere öffentliche Versicherer bie-
ten mit WIND diese Unwetterwarnun-
gen den Kommunen in einer kostenlo-
sen Pilotphase an. Partner für die Infor-
mationslogistik ist das Fraunhofer-Insti-
tut für Software- und Systemtechnik.
Für die genauen Wettermeldungen ist
die Unwetterzentrale der Meteomedia
AG von Jörg Kachelmann verantwort-
lich. Hier beobachtet ein Team von
Meteorologen 24 Stunden am Tag und
365 Tage im Jahr –  unterstützt durch
mehr als 400 lokale Messstationen –  die
aktuelle Wetterentwicklung und erstellt
Warnungen detailliert bis auf Kreisebe-
ne. Mit einigen Zusatzleistungen ver-
folgt WIND weitergehende Zielsetzun-

gen als das vom deutschen Wetterdienst
bekannte System KONRAD.

Die Wahl des Informationsmediums,
also die Form für die Übermittlung der
Daten, kann vom Nutzer zwischen
SMS, Pager, E-Mail oder Fax getroffen
werden. Zudem erhalten Abonnenten
der Serviceleistung Zugang zum ge-
schützten Benutzerbereich im Internet,
der neben Radarfilmen und Radarvor-
hersagen ausführliche Warnungen an-
zeigt. Feuerwehren werden so in die
Lage versetzt, bei Unwettergefahr eine
gezielte Einsatzplanung vorzubereiten
und geeignete Schutzmaßnahmen ein-
zuleiten. Die Westfälische Provinzial
und die Provinzial Rheinland bieten den
Feuerwehren in einer Gemeinschafts-
veranstaltung mit dem Landesfeuer-
wehrverband Nordrhein-Westfalen am
11. November 2003 im Hause der Pro-
vinzial in Münster weiterführende In-
formationen. W. Jonas

www.

feuerwehrmann.de
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Künftig regelmäßige Gespräche mit Staatskanzlei

Minister Kuschke ist Chef der Staatskanzlei
 Foto: Westfälischer Anzeiger

Landesnachweis NRW „Engagiert im sozialen Ehrenamt“
Auf Anregung des Innenministeriums
des Landes Nordrhein-Westfalen wird
unter anderem auch für den Landesfeu-
erwehrverband NRW die Möglichkeit
geschaffen, einen so genannten Landes-
nachweis „Engagiert im Sozialen Eh-
renamt“ auszustellen.

Grundlage dieser Überlegung war eine
schon bestehende gemeinsame Initiative
des Ministeriums für Frauen, Jugend, Fa-
milie und Gesundheit des Landes Nord-
rhein-Westfalen, der Arbeitgeber- und
Wirtschaftsverbände aus NRW sowie der
Trägerorganisation des sozialen Ehren-
amtes, die einen solchen Landesnachweis
bereits ausstellten, auch auf den Ressort-
bereich des Innenministeriums zu über-
tragen. Der Landesnachweis soll als indi-
vidueller Nachweis das persönliche eh-
renamtliche Engagement über einen län-
geren Zeitraum würdigen und sozial en-
gagierten Menschen ihre im Ehrenamt er-
worbenen Kompetenzen wie Teamfähig-
keit, Durchsetzungsvermögen und Krea-
tivität dokumentieren, um sie für die Be-
rufswelt nutzen zu können. Er soll für
ehrenamtliche Tätigkeiten ausgestellt

werden, die bei Ausfertigung des Zertifi-
kates noch ausgeübt wurden.

Der Landesnachweis wird als geeigneter
Beitrag dazu gesehen, die Rahmenbedin-
gung für freiwilliges bürgerschaftliches
Engagement  zu verbessern. Nur wenn
die Ausstellung des Ausweises seriös ge-
handhabt wird und man sich auf die In-
halte verlassen kann, kann dem Anliegen
mit dem Landesnachweis sozial enga-
gierten Menschen ihre nebenberuflich
erworbenen Fachkenntnisse, Fortbildun-
gen und Besonderheiten zu bestätigen,
um sie für ein weiteres berufliches oder
gesellschaftliches Fortkommen zu nut-
zen, Rechnung getragen werden.

Der Landesnachweis soll wegen der
Einheitlichkeit und für alle betroffenen
Fachbereiche lauten:

„Engagiert im Ehrenamt“
Landesnachweis NRW

Aussteller des Landesnachweises wird
der Landesfeuerwehrverband NRW in
Verbindung mit dem Innenministerium
sein. Anträge auf Ausstellung des Lan-
desnachweises können ab Ende Oktober

über die jeweiligen Stadt- und Kreisfeu-
erwehrverbände nach einem dann vor-
liegenden Muster an die Geschäftsstel-
le des Landesfeuerwehrverbandes ge-
richtet werden. Die entsprechenden not-
wendigen Unterlagen werden den Vor-
sitzenden der Feuerwehrverbände in
den nächsten Wochen übersandt.

Walter Jonas

Als Reaktion auf einen Brief des Vorsit-
zenden des Landesfeuerwehrverbandes
KBM Jonas an Ministerpräsident Stein-
brück, in dem er sich über die mangelnde
Beteiligung von Seiten der Landesregie-
rung am Parlamentarischen Abend des
Landesfeuerwehrverbandes beklagt hat-
te, war der geschäftsführende Vorstand
des LFV NRW am 25.8.03 zu einem Ge-
spräch bei Minister Kuschke, dem Chef
der Staatskanzlei, eingeladen worden.
Die Vertreter des Verbandes hatten dabei
die Möglichkeit, drängende Probleme der
Feuerwehren mit Minister Kuschke zu er-
örtern. Unter anderem wurde nochmals
eindringlich auf die intensiven Bemühun-
gen des Landesfeuerwehrverbandes hin-
gewiesen, den Einbau von Rauchmeldern
bei einer zukünftigen Novellierung der
Landesbauordnung zwingend vorzu-
schreiben. Es wurde sehr intensiv über die
derzeitige Lage und sich abzeichnende
Verschlechterung der Personalsituation
in den Freiwilligen Feuerwehren disku-
tiert. Minister Kuschke sagte zu, bei einer
geplanten weiteren Initiative zur Stär-

kung des Ehrenamtes seitens der Landes-
regierung in den nächsten Wochen sich
der speziellen Probleme der Feuerwehren
besonders anzunehmen. Es wurde einge-

hend über verschiedene Möglichkeiten
der Attraktivitätssteigerung des ehren-
amtlichen Feuerwehrdienstes gesprochen
und mögliche Lösungsansätze andisku-
tiert.

Die Vertreter des Landesfeuerwehrver-
bandes wiesen abschließend nochmals
eindringlich auf die derzeit unbefriedi-
gende Situation im Bereich fehlender
einheitlicher Vorschriften und Erlasse
auf Landesebene hin. Es wurde nach-
drücklich dargelegt, dass für ein gut
funktionierendes nichtpolizeiliches Ge-
fahrenabwehrsystem bestimmte landes-
einheitliche Vorgaben zwingend not-
wendig sind. Das Argument der Lan-
desregierung aufgrund von Forderun-
gen, speziell auch von Seiten der kom-
munalen Spitzenverbände, keine weite-
ren „Standards“ zu schaffen, wurde von
den Vertretern des LFV mit starken
Bedenken zur Kenntnis genommen.
Von Seiten des Verbandes wurde darauf
hingewiesen, dass bei der geplanten
„Erlassbereinigung“ besonders umsich-
tig vorgegangen werde müsse.

Abschließend wurde vereinbart, zu-
künftig einen regelmäßigen Meinungs-
austausch zwischen dem Landesfeuer-
wehrverband und der Staatskanzlei zu
pflegen.

Walter Jonas

Brandschutzerziehung tut not!

Küchenbrand
im Geisebrink

Löhne (indi). Gestern morgen gegen
9.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu ei-
nem Küchenbrand zum Geisebrink 7
gerufen. Eine Hausfrau hatte nach
Angaben von Stadtbrandmeister Die-
ter Weinberg auf einem Elektroherd
einen Topf mit Fett erhitzt. Das Fett
war in Brand geraten. Die Flammen
schlugen aus dem Topf und setzten
Teile der Küche in Brand. Unter an-
derem verbrannte ein großer Teil der
Deckenpaneele. Die Hauptamtliche
Wache und die Löschgruppe Löhne-
Ort hatten den Brand nach wenigen
Minuten Einsatz unter Kontrolle.

Neue Westfälische
vom 14./15.6.2003
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Gesetz zur Neuordnung des Waffenrechts (WaffRNeuRegG) vom 11.10.2002
(BGBl. I 2002 S. 3970)

Foto: HUBERTUS
Schneidwarenfabrik

Einsatz von so genannten „Rettungs-
messern“ bzw. „Rescue tools“ bei den
Feuerwehren

Zur Einstufung der so genannten „Ret-
tungsmesser“ bzw. „Rescue tools“  im
Sinne des Artikels 1 des o.a. Gesetzes
zur Neuordnung des Waffenrechts
(WaffRNeuRegG) vom 11.10.2002
(BGBl. I 2002 S. 3970) hat das Bundes-
kriminalamt mit Feststellungsbescheid
vom 28.8.2003 – KT 21/ZV 25-5164.01-
Z-20/2003 – nunmehr gemäß § 2 Abs. 5
i.v.m. § 48 Abs. 3 WaffG festgestellt:

„Rettungsmesser in Form eines

a) Springmessers mit seitlich heraus-
springender Klinge, die länger als
8,5 cm ist, sowie

b) Fallmesser

werden hiermit als Werkzeuge und
nicht als Messer eingestuft, wenn ihre
Klinge

– einen nahezu geraden, durchgehen-
den Rücken hat,

– sich zur Schneide hin verjüngt,

– anstelle der Spitze abgerundet und
stumpf ist,

– im vorderen Teil hinter der abge-
rundeten Klingenspitze eine haken-
förmige Schneide hat,

– eine gebogene Schneide hat, deren
Länge 60% der Klingenlänge nicht
übersteigt und

– im hinteren Bereich einen wellen-
förmigen Schliff aufweist.

Diese Werkzeuge dürfen, da sie nicht
dem Waffengesetz unterliegen, ohne
waffenrechtliche Erlaubnis hergestellt
und vertrieben sowie von jedermann
erworben, besessen und geführt werd-
den. Es handelt sich bei diesen Werk-
zeugen nicht um verbotene Gegenstän-
de im Sinne des Waffengesetzes.

Diese Einstufung gilt ausschließlich für
Werkzeuge mit der oben beschriebenen
Klingenart und Form. Abweichungen
hiervon machen eine erneute Beurtei-
lung und Einstufung erforderlich.“

Jürgen Kornfeld

DFV-Nachrichten
Spendenkonto nach Staubexplosion in Silo eingerichtet

Feuerwehren bestürzt über Unglück
Berlin/Niederpöllnitz. Eine tödliche
Staubexplosion bei einem Einsatz in
Thüringen hat in den Feuerwehren bun-
desweit Bestürzung ausgelöst. „Es han-
delt sich hier um eines der schwersten
Unglücke bei einem Einsatz in den ver-
gangenen Jahren. Der Dienst in der Feu-
erwehr ist gefährlich. Dieses Risiko
können auch moderne Ausrüstung, gro-
ße Erfahrung und umfassende Ausbil-
dung nicht gänzlich mindern“, sagt
Hans-Peter Kröger, Präsident des Deut-
schen Feuerwehrverbandes (DFV).

Der DFV unterstützt die Solidaritätsakti-
on der Sozialstiftung des Thüringer
Feuerwehr-Verbandes. Auf dem Konto
131 001 2110 bei der Rhön-Rennsteig-
Sparkasse (BLZ 840 500 00, Stichwort

„Sozialstiftung des ThFV“) werden
Spenden für die Hinterbliebenen gesam-
melt. Feuerwehrpräsident Kröger: „Unser
tiefes Mitgefühl und unsere Solidarität
gelten den Angehörigen der verstorbenen
Feuerwehrkameraden. Wir danken allen,
die sich an der gefährlichen Rettungsak-
tion beteiligt haben und wünschen den bei
dem Unglück verletzten Feuerwehrleuten
vollständige Genesung.“

DFV-Präsident Kröger hat dem Vorsit-
zenden des Thüringer Feuerwehr-Ver-
bandes, Lars Oschmann, und dem Vor-
sitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes
Osterlandkreis, Frank Geißler, in Kon-
dolenzschreiben das Mitgefühl der
deutschen Feuerwehrangehörigen über-
mittelt.

Mitteilung des DFV:
Die Projektgruppe „Einheitlicher Sprach-
gebrauch“ der Ständigen Konferenz für
Katastrophenvorsorge und Katastrophen-
schutz (SKK) hat am 6. Mai 2003 in der
Plenumssitzung der SKK das von ihr er-
arbeitete Wörterbuch vorgestellt. Darin
werden etwa 450 Wörter aus dem Bereich
der gesamten Gefahrenabwehr mit einer
Erklärung versehen. Mit diesem Werk
will die Ständige Konferenz zum gegen-
seitigen Verstehen und Verständnis unter
den Akteuren der Gefahrenabwehr beitra-
gen.

Das Werk ist über die Geschäftsstelle
der SKK zu beziehen oder kann unter
www.katastrophenvorsorge.de down-
geloadet werden.

„Der Feuerwehrmann“ gehört
in die Hand eines jeden
Feuerwehrangehörigen
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DFV: Versicherungsschutz muss so umfassend bleiben

Resolution der Delegiertenversammlung
des Deutschen Feuerwehrverbandes

Änderung des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch (SGB VII)

Im Zuge des Verfahrens zur Beschlussfas-
sung des Gesetzes zur Änderung des Sieben-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) hat
der Bundestag entschieden, die Ausprägung
des Leistungsrechts auf den Prüfstand zu
stellen. Neben der gewerblichen Unfallver-
sicherung wäre hiervon auch die Freiwillige

Im Rahmen der Beratung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung zur Än-
derung des 7. Buches des Sozialgesetz-
buches und des Sozialgerichtsgesetzes
(Bundestagsdrucksache 15/812) hat der
Bundesrat mit der Drucksache 15/1070
vom 28. Mai 2003 die Bundesregierung
u.a. aufgefordert, im Rahmen der Ge-
samtreform der sozialen Sicherungssys-
teme auch die gesetzliche Unfallversi-
cherung auf die gewandelten Bedingun-
gen des europäischen Binnenmarktes
und einer globalisierten Wirtschaft neu
auszurichten. Dazu heißt es wörtlich:

„Um die weitere Abwanderung von in-
ländischen Arbeitsplätzen im Produkti-

onssektor zu verhindern, ist eine Konzen-
tration der gesetzlichen Unfallversiche-
rung auf das langfristig Finanzierbare
sowohl bei den versicherten Risiken wie
bei den Leistungen erforderlich, ...“

Nach Auffassung des Bundesrates ge-
hören dazu Überlegungen

– zur Begrenzung des Unfallversiche-
rungsschutzes bei Wegeunfällen und
bei Berufskrankheiten;

– zur Begrenzung der Heilbehand-
lungskosten;

– zur stärkeren Ausrichtung der ge-
zahlten Verletztenrenten am konkre-
ten Erwerbsschaden;

– zur obligatorischen Abfindung von
Renten mit einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit unter 35 v.H.; sowie

– zur zeitlichen Begrenzung von Ver-
letztenrenten.

Um einen eigenständigen, voll umfäng-
lichen Versicherungsschutz der Ange-
hörigen in Freiwilligen Feuerwehren
auch in Zukunft zu sichern, hat die De-
legiertenversammlung des Deutschen
Feuerwehrverbandes am 4. Juli 2003 in
Ulm die untenstehende Resolution ver-
abschiedet.

Dr. hc. Klaus Schneider

Feuerwehr mit ihren bundesweit rund 1,3
Millionen Angehörigen betroffen. Die im
Rahmen der Gesamtreform aufgeworfenen
Ansatzpunkte treffen auf den massiven Wi-
derstand des Deutschen Feuerwehrverbandes.
Aufgrund des besonderen Aufopferungsan-
spruches der Freiwilligen Feuerwehr kann
diese bei etwaigen leistungsrechtlichen Ein-
schnitten nicht mit gewerblichen Arbeitneh-
mern, die zum Zweck der Einkommenserzie-
lung ihrer regelmäßigen beruflichen Tätigkeit
nachgehen, gleichgestellt werden. Der DFV

Feuerwehrsportler treffen sich im Januar in Hinterzarten – Hotelangebot bei Travelcheck

Jetzt vormerken: Skimeisterschaften im Schwarzwald

Berlin/Hinterzarten. Diesen Termin
sollten sich alle wintersportbegeisterten
Feuerwehrleute schnell vormerken:
Vom 28. Januar bis zum 1. Februar fin-
den in Hinterzarten (Hochschwarzwald)
die Deutschen Feuerwehr-Skimeister-
schaften 2004 statt – „und die werden
jetzt noch viel attraktiver als bisher
schon. Erstmals bieten wir nämlich
auch alpine Wettbewerbe an“, betont
Ralf Ackermann, Vizepräsident des
Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).

Schon bei den international offenen Ski-
langlaufmeisterschaften der Feuerwehren
im Januar 2001 in Hinterzarten hatten die
Teilnehmer die Heimat von Sven Hanna-
wald kennen- und die gute Organisation
durch die Freiwillige Feuerwehr Hinter-
zarten schätzen gelernt. Kommandant
Reinhard Schnur und sein Team rechnen
im kommenden Jahr mit bis zu 1 000
Teilnehmern und zahlreichen Gästen.

Ausrichter der Deutschen Feuerwehr-
Skimeisterschaften 2004 sind die Ge-
meinde Hinterzarten, der Landesfeuer-
wehrverband Baden-Württemberg und
der DFV. DFV-Vizepräsident Acker-
mann: „Das unterstreicht den hohen Stel-
lenwert, den der Sport in den Feuerweh-
ren hat. Ich freue mich, dass wir das Spek-
trum der Wettbewerbe um einen Riesen-
slalom erweitern konnten und hoffe, dass
wir auch wieder viele Teilnehmer aus
anderen Nationen für das schöne Hinter-
zarten begeistern können.“ Die Gemein-
de Hinterzarten wird den Wettbewerben
wieder mit einem umfassenden touristi-
schen Programm einen attraktiven Rah-
men geben. Auch für Begleitpersonen
und weniger ambitionierte Wintersportler
wird die Woche ab dem 25. Januar also
ein Highlight. Details und die Ausschrei-
bungen für die einzelnen Meister-
schaftsdisziplinen werden in Kürze veröf-
fentlicht.

Feuerwehrangehörige aus Deutschland
können für ihre Planung übrigens einen
besonderen Service des Deutschen Feuer-
wehrverbandes nutzen: Beim DFV-Ko-
operationspartner Travelcheck können sie
ganz bequem im Internet das Hotel-
angebot in Hinterzarten abfragen und die
einzelnen Angebote vergleichen. Den
Link zu Travelcheck gibt es auf der DFV-
Homepage www.dfv.org. Weitergehende
Informationen zum touristischen Angebot
erhalten Sie bei der Tourismus GmbH
Hinterzarten-Breitnau, www.hinterzarten-
breitnau.de. Weitere Informationen zu den
Deutschen Feuerwehr-Skimeisterschaften
2004 finden Sie im Internet unter
www.feuerwehr-skimeisterschaften. de.

Sönke Jacobs,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Deutscher Feuerwehrverband
Vertretung der deutschen

Feuerwehren in Berlin
Unter den Linden 42, 10117 Berlin

Telefon (0 30) 20 67 48 04
Telefax (0 30) 20 67 48 05

ist davon überzeugt, dass diesbezüglich ein
gesellschaftlicher Konsens besteht. „Eigen-
verantwortliche Absicherung von Lebensri-
siken“ oder die Einbeziehung der Frage der
„Bedürftigkeit“ sind für die Freiwillige Feu-
erwehr nicht hinnehmbar.

Der Deutsche Feuerwehrverband fordert den
Gesetzgeber daher auf, ihn in den Dialog zur
bevorstehenden Novelle einzubeziehen und
diese Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
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Aus den Regierungsbezirken
RB Arnsberg

Elf! neue Einsatzleitwagen in Dortmund

Dortmund. Im Zuge des Brandschutz-
bedarfsplanes wurde für die Feuerwehr
Dortmund die Einführung eines modifi-

zierten Einsatz- und Führungskonzeptes
beschlossen. Kern dieses Konzeptes ist
der so genannte Löschzug. Ein Lösch-
zug besteht zukünftig aus einem Ein-
satzleitwagen, zwei Löschgruppenfahr-
zeugen, einer Drehleiter und einem hin-
zualarmierten Rettungswagen.

Jeder C-Dienst (Zugführer) verfügt ab
sofort über ein adäquates Führungsmittel

zur Wahrnehmung seiner Führungsauf-
gaben. Durch einen völlig einheitlichen
und modularen Aufbau des Systems und

der technischen
Komponenten kön-
nen zukünftig in
Dortmund in kürzes-
ter Zeit acht Lösch-
züge mobilisiert
werden, um bei gro-
ßen Schadenslagen
massiv einzugreifen
oder parallele Ereig-
nisse zu bewältigen.
Selbstverständlich
sind in dieses Kon-
zept Komponenten
der Freiwilligen
Feuerwehr inte-
griert.

Weiterhin bedeutet die Umstellung des
Einsatz- und Führungssystems eine er-
hebliche Flexibilisierung. So können
zukünftig für Sonderaufgaben (bei-
spielsweise Führung eines Einsatzab-
schnittes Löschwasserförderung über
lange Wegstrecken) kurzfristig Füh-
rungskräfte mit entsprechender Füh-
rungsausstattung zur Einsatzstelle beor-
dert werden. Die Führungsebenen A-

Großes Programm beim Kreisverbandsfest Paderborn in Delbrück

RB Detmold

Delbrück. Großes Programm wurde
beim Kreisverbandsfest in Delbrück
(Kreis Paderborn) geboten, wo zugleich
auch das 125-jährige Feuerwehrbeste-
hen gefeiert wurde. Mit einem großen
Festumzug, an dem 20 Abordnungen
von Feuerwehren, 20 Musikkapellen
und Spielmannszüge sowie rund 40 his-
torische Feuerwehrfahrzeuge und zahl-
reiche Festwagen von Vereinen teilnah-
men, begann der diesjährige Kreisver-
bandstag. Ein Höhepunkt war auch eine
große Schauübung, bei der die Brandbe-
kämpfung zu Großvaters Zeiten präsen-
tiert wurde. Unter den mehreren hundert

Gratulanten waren auch Spitzen der
Feuerwehrorganisationen in Bund und

Land sowie der Bundestagsabgeordne-
te Wolfgang Bosbach vertreten.

Hohe Auszeichnungen gab es für ver-
dienstvolle Feuerwehrkameraden, die
seit vielen Jahren ihren Dienst leisten.
Willi Hecker (Gold), Peter Schnieder-
tüns, Karl Klahold und Klaus Thrien
(alle Silber) wurden mit dem Feuer-
wehrehrenkreuz ausgezeichnet. Mit der
Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverban-
des wurde Manfred Albrecht geehrt.

U. Plasshenrich

Dienst (Chef vom Dienst) und B-Dienst
(Verbandsführer) werden – zur Erfül-
lung ihrer Führungsaufgaben – eben-
falls mit neuen Einsatzleitwagen ausge-
stattet. Nach Komplettierung der tech-
nischen und taktischen Reserven wer-
den mit Abschluss des gesamten Be-
schaffungsprogramms 15 Einsatzleit-
wagen zur Verfügung stehen.

Die neuen Einsatzleitwagen auf der Ba-
sis von Daimler-Chrysler Sprinter Fahr-
zeugen vom Typ 313 CDI wurden von
der Firma Wietmarscher Ambulanz-
und Sonderfahrzeug GmbH ausgebaut.
Die Fahrzeuge entsprechen weitestge-
hend der Feuerwehrnorm für Einsatz-
leitwagen, ergänzt um ortsspezifische
Ausstattung (z.B. Einsatzpläne, Ein-
satzleiterhandbuch etc.). Alle Einsatz-
leitwagen verfügen über ein 95 KW
(130 PS) starkes Dieseltriebwerk. Be-
sonderer Wert wurde auf ein umfangrei-
ches Sicherheitspaket gelegt. Rauman-
gebot, technische Ausstattung und
Fahreigenschaften sind den Bedürfnis-
sen des Einsatzbereiches angepasst. Die
Kosten für die acht Einsatzleitwagen
„C-Dienst“ belaufen sich auf 43 000
Euro pro Fahrzeug. Die in ihrer Bela-
dung etwas umfangreicheren Fahrzeuge
des A- und B-Dienstes kosten pro Fahr-
zeug 80 000 Euro. Die Beschaffung
wurde im Rahmen einer europaweiten
Ausschreibung durchgeführt.

Hans-Joachim Skupsch
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Waldemar Gamenik
(Bad Driburg)
(2. v. li.) ist neuer
Sprecher der Kreis-
ausbilder der Feu-
erwehren des Krei-
ses Höxter und ist
Nachfolger von
Gert Dittrich
(Höxter) (2. v. re.).
Kreisbrandmeister
Johannes Kunstein
(links) und sein
Stellvertreter Fried-
helm Kleinschmidt
(rechts) nahmen die
Ernennung vor.

Foto: Hillen

Waldemar Gamenik zum
neuen Sprecher im Kreis
Höxter ernannt
Kreis-Höxter/Brakel. Die Kreisausbil-
der der Freiwilligen Feuerwehren des
Kreises Höxter haben einen neuen Spre-
cher. Bei der Kreisausbildertagung in der
Kreisfeuerwehrzentrale in Brakel wurde
Stadtbrandinspektor Waldemar Gamenik
aus Bad Driburg zum neuen Sprecher der
Kreisausbilder ernannt. Er wurde damit
Nachfolger von Gert Dittrich aus Höxter,
der nach Erreichung der Altersgrenze aus
dem aktiven Feuerwehrdienst ausge-
schieden war. Gert Dittrich war seit 1991
als Kreisausbilder tätig, Waldemar Ga-
menik ist seit 1979 als Kreisausbilder für
die Feuerwehren des Kreises Höxter tätig.
Der Ernennung vorausgegangen war die
erneute Bestellung aller Kreisausbilder
durch Kreisbrandmeister Johannes
Kunstein, die nach § 23 in Verbindung
mit § 34 des FSHG nach der Amtseinfüh-

rung eines neuen Kreisbrandmeisters
durch diesen vorgenommen werden soll-
te. Kunstein bescheinigte den „alten“ und
„neuen“ Kreisausbildern eine ausge-
zeichnete Arbeit, denn der Ausbildungs-
stand der Feuerwehrfrauen und -männer

im Kreis Höxter ist auf einem sehr hohen
Stand. Dies zeige sich bei den Teilneh-
mern an Lehrgängen am Institut der Feu-
erwehren in Münster, die von dort mit
sehr guten Noten zurückkehren.

Walter Hillen

15. Verbandstag des Kreisfeuerwehrverbandes
Herford
Spenge. Im Rahmen des Stadtfeuer-
wehrfestes der Stadt Spenge fand am
16. August 2003 der 15. Verbandstag
des Kreisfeuerwehrverbandes Herford
statt. Dem Bericht des Geschäftsführers
Bernd Kröger zufolge mussten die Feu-
erwehren im Kreis Herford insgesamt
zu 2 880 Einsätzen ausrücken, davon
362 Brand- sowie 1 997 Technische-
Hilfe-Einsätze. Hier setzt sich der
Trend, einer Steigerung im Bereich der

Technischen Hilfe mit + 85 Prozent
zum Vorjahr, fort. Dies ist aber auch
darauf zurückzuführen, dass die Anzahl
an Unwettereinsätzen im vergangenen
Jahr extrem hoch war. Die Zahl der ak-
tiven Feuerwehrleute blieb konstant bei
1 394 Kräften.

Kreisbrandmeister Dieter Wilkening
äußerte sich sehr unzufrieden mit der
Änderung des Zuschusssystems der

Landesregierung.
Für die Feuerweh-
ren im Kreis Her-
ford hat dies zur
Folge, dass sich
die Zuschüsse aus
der Feuerschutz-
steuer halbiert ha-
ben. Daraus resul-
tierte eine Verrin-
gerung von Inves-
tions- und Sach-
kosten von 20
Prozent. Daher
warnte Wilkening
eindringlich die
Städte vor einem

Investitionsstau, sowie die Politik zu ei-
ner gleichmäßigeren und gerechteren
Verteilung von Zuschüssen. Zudem kri-
tisierte Wilkening, dass noch immer
nicht alle Städte und Gemeinden über
einen Brandschutzbedarfsplan verfü-
gen, was fünf Jahre nach Inkrafttreten
des FSHG NW absolut inakzeptabel sei.
Er mahnte diese Städte und Gemeinden
an, schnellstens den Plan zu erstellen.

Erfreulich ist jedoch die Entwicklung
bei der Jugendfeuerwehr, die sich der-
zeit mit 505 jungen Nachwuchsfeuer-
wehrleuten, davon 102 Mädchen, prä-
sentiert. Deshalb wird auch weiterhin
die Ausbildung der Jugend ein wesent-
licher Schwerpunkt der KFV sein. In
diesem Jahr zeichnete der KFV wieder
verdiente Kameraden aus. So erhielten
Werner Lohmeyer und Udo Pentemeier
die Ehrennadel in Silber des KFV. Das
Feuerwehrehrenkreuz des DFV in Sil-
ber erhielt Jürgen Tomann und in Gold
Klaus Maschmeier. Hans Walter Har-
togs (Leiter Ordnungsamt Kreis Her-
ford) erhielt die Deutsche Feuerwehr-
Ehrenmedaille für das große Engage-
ment für die Feuerwehr.

Danny Rottmann
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Bad Lippspringer
Feuerwehr heizt bei
der Grillmeisterschaft
kräftig ein
Bad Lippspringe. Die Mannschaft der
Bad Lippspringer Feuerwehr wurde bei
der achten deutschen Grillmeisterschaft
sechstbestes Grillteam Deutschlands.
27 Amateur- und Profimannschaften
kämpften in Bad Lippspringe um den
Titel des deutschen Grillmeisters.

Die „Barbecueraner of the Fire Figh-
ters“ um Teamchef Bernd Becker schlu-
gen sich achtbar und landeten sensatio-
nell auf dem 6. Platz. So konnte die

RB Köln

Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen

Der stellvertretende
Bezirksbrandmeis-
ter Manfred Savoir

(v.li.) zeichnete
Peter Franke,

Winfried Dederichs
und Peter Dietz mit

dem Feuerwehr-
ehrenkreuz in Gold
aus. Rechts im Bild
Kreisbrandmeister

Udo Crespin.

Kreis Euskirchen. Im Rahmen des 75-
jährigen Jubiläums der Löschgruppe
Wahlen fand die Delegiertenversamm-
lung des Kreisfeuerwehrverbandes Eus-
kirchen statt. Dabei zeichnete der stellver-
tretende Bezirksbrandmeister Manfred
Savoir die Gemeindebrandinspektoren
Peter Dietz aus Weilerswist-Vernich,
Winfried Dederichs aus Nettersheim-Ro-
derath und Peter Franke aus Dahlem mit
dem Feuerwehrehrenkreuz des Deut-
schen Feuerwehrverbandes in Gold aus.

Neben ihrer anspruchsvollen Tätigkeit als
Leiter von Gemeindefeuerwehren hätten
sich alle drei überdurchschnittlich enga-
giert, befand Manfred Savoir. So habe
sich Peter Franke unter anderem in seiner
ehemaligen Funktion als Kreisjugendfeu-
erwehrwart große Verdienste um die Ju-
gendarbeit erworben, während Peter
Dietz als Ausbilder in der Kreisfeuer-
wehrschule und bei der technischen Neu-
strukturierung der Weilerswister Ge-
meindewehr sehr aktiv gewesen sei. Win-
fried Dederichs wirkte dagegen in vielen
Gremien des Kreisfeuerwehrverbandes
mit; zuletzt in der Arbeitsgruppe zur Ein-
richtung des Wechselladerkonzeptes.

Daneben ehrte Kreisbrandmeister Udo
Crespin den Unterbrandmeister Her-

mann-Josef Schnichels von der Lösch-
gruppe Blankenheim-Dollendorf mit
der höchsten Auszeichnung des Kreis-
feuerwehrverbandes Euskirchen, der
Verdienstmedaille für besonderes En-
gagement.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister
Karl-Georg Hardy legte anschließend sei-
nen Jahresbericht für das Geschäftsjahr
2002 vor, bei dem vor allem ein Schwund
der Einsatzabteilungen zu verzeichnen
war. Im Gegensatz zum Jahr 2001
schrumpfte die Anzahl der aktiven Wehr-
männer um 28 auf nunmehr 2 579. Im
Vergleich zu 1974, dem ersten Jahr der

kreisweiten Mitgliederstatistik, büßte
man im Laufe der drei Jahrzehnte sogar
726 Einsatzkräfte ein. Kompensiert wur-
de der Vorjahresrückgang jedoch durch
einen Anstieg der Jugendfeuerwehrleute
um 69 auf insgesamt 697. Alleine im lau-
fenden Jahr 2003 werde man kreisweit
rund 100 Jugendfeuerwehrleute in die
Einsatzabteilungen übernehmen, so Har-
dy weiter. Im vergangenen Jahr bildeten
sich rund 40 Prozent der Wehrmänner
weiter. Dabei wurden etwa 40 000 Unter-
richtsstunden aufgewendet.

Oliver Geschwind
Pressesprecher KFV Euskirchen

Freiwillige Feuerwehr Bad Lippspringe
beweisen, dass sie nicht nur Feuer be-
kämpfen, sondern auch gut einheizen
kann. Der eigens für die Meisterschaft

gebaute Supergrill ließ keine Grillwün-
sche offen.

Martin Schmidt,
Feuerwehr Bad Lippspringe
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Feuerwehrzeitschriften
brennen

Dülmen. Zu einem Einsatz der besonde-
ren Art wurde die FF Dülmen auf die A
43 gerufen: Bei Ankunft brannte in vol-
ler Ausdehnung (siehe Foto) ein Lkw mit
22 Tonnen Papier. Besonderheit: Mehre-
re Paletten eines bekannten Feuerwehr-
magazins gingen unwiederbringlich in
Flammen auf. Der Fahrer zog sich zusätz-
lich beim Bergen seiner persönlichen
Dinge aus dem Fahrerhaus Brandverlet-
zungen zu. Trotz des sofortigen Einsatzes
der Löschzüge Dülmen-Mitte und Dül-
men-Buldern brannten das Zugfahrzeug
und der Hänger völlig aus. U.F.

Spatenstich zum Bau der neuen zentralen Feuer- und Rettungswache
in Gelsenkirchen

RB Münster

Am 22. Juli 2003 um 11.00 Uhr fand an
der Seestraße in Gelsenkirchen der ers-
te Spatenstich zum Bau der neuen zen-
tralen Feuer- und Rettungswache
(ZFRW) statt. Die Festredner, darunter
auch Innenminister Dr. Fritz Behrens,
würdigten die Bedeutung dieses Neu-
baus für die Stadt und die gesamte Re-
gion. Innenminister Dr. Behrens ver-
wies in seiner Rede auf die Notwendig-
keit einer leistungsfähigen Gefahrenab-
wehr, die nach den Terroranschlägen
des 11. September 2001 und der Hoch-
wasserkatastrophe 2002 neue Bedeu-
tung bekommen hat. Insbesondere auch
im Hinblick auf das Zukunftsprojekt
Großschadensabwehr besteht für solche
Baumaßnahmen besondere Notwendig-
keit. Er wies auch darauf hin, dass es
sich bei der Feuerwache Gelsenkirchen
um eines der letzten Projekte handelt,
bei denen das Land eine Zuwendung in
Höhe von 70 % der förderfähigen Berei-
che gewährt. Anschließend überreichte
er Ulrich Tittelbach noch das Feuer-
wehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jah-
re Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Oberbürgermeister Oliver Wittke und
Leitender Branddirektor Tittelbach unter-
strichen die Notwendigkeit des Neubaus
und die daraus resultierende Verbesse-
rung der Arbeitsplatzsituation und auch
der Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
für die Feuerwehr Gelsenkirchen. Gleich-

zeitig wird der Standort eine gute Basis
für das geplante Feuerwehr-Ausbildungs-
institut Emscher/Lippe, das mit einigen
Nachbargemeinden gegründet werden
soll. Feuerwehrpfarrer Michael Blättgen
und Pater Christian segneten danach das

Bauvorhaben. Für den musikalische Rah-
men der Veranstaltung sorgte der Musik-
zug Bottrop.

Bis es zum ersten Spatenstich kommen
konnte, war jedoch ein anstrengender und
langwieriger Weg zu bestreiten. Im Rah-
men der Organisationsuntersuchung der
Gelsenkirchener Feuerwehr durch die
WIBERA AG 1996 wurde festgestellt,

dass eine Personalreduzierung sowie eine
Verbesserung der Hilfsfristen für die Bür-
ger Gelsenkirchens auf der Basis eines
Dreiwachenkonzepts nur möglich ist,
wenn in der Nähe des geographischen
Mittelpunkts des Stadtgebiets eine neue
zentrale Feuer- und Rettungswache mit
zentralisiertem Nachschubwesen und ei-
nem Gerätehaus der Freiwilligen Feuer-
wehr gebaut wird.

Gleichzeitig muss die Rettungswache 5
– Lüttinghofstraße – zu einer Staffelwa-
che zur Abdeckung des nördlichen
Stadtgebietes ausgebaut werden. Hierzu
laufen parallele Planungen – mit dem
Spatenstich ist im Herbst 2003 zu rech-
nen. Die vorhandenen Standorte der
Feuer- und Rettungswache 2 (Am Sprit-
zenhaus) sowie der Feuer- und Ret-
tungswache 3 (Im Emscherbruch) wer-
den dann von den Brandschutzeinheiten
der Berufsfeuerwehr freigezogen und
verbleiben als Standort für die Freiwil-
lige Feuerwehr -LZ 12- (FW 2) und -LZ
13- (FW 3) bzw. als Rettungswache und
Kraftfahrzeugwerkstatt erhalten (FW
3). Der erforderliche Raumbedarf wur-
de ermittelt und eine Kostenschätzung
nach DIN 276 durchgeführt.

Nachdem erste Planungen 1997 durch
das städtische Hochbauamt vorlagen,
wurde geprüft, die neue ZFRW auf dem
Katastrophenschutzgelände Adenaueral-

(v.li.) Oberbürgermeister Oliver Wittke, In-
nenminister Dr. Fritz Behrens und leitender
Branddirektor Ulrich Tittelbach (Leiter der
Feuerwehr Gelsenkirchen) beim Spatenstich
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lee 100 zu installieren. Auf dieser Basis
(Bauvolumen ca. 50 Mio DM) wurde
auch der Förderantrag bei der Bezirksre-
gierung Münster gestellt. Da das Gelän-
de jedoch noch an den Bund verpachtet
war und die Rückgabe an die Stadt Gel-
senkirchen sich relativ schwierig gestal-
tete, wurde das benachbarte Gelände See-
straße ausgewählt. Hier war zu dem Zeit-
punkt eine Notunterkunft für Asylsu-
chende mit Wohncontainern beheimatet.
Parallel dazu wurden immer wieder alter-
native Finanzierungsmodelle mit der Be-
zirksregierung Münster und dem Innen-
ministerium NRW diskutiert. Diese wur-
den jedoch verworfen, weil darauf hinge-
wiesen wurde, dass diese Modelle förder-
schädlich sein könnten. Eine Machbar-
keitsstudie unter Berücksichtigung örtli-
cher Gegebenheiten und des bei der Feu-
erwehr Gelsenkirchen ermittelten erfor-
derlichen Raumbedarfs bestätigte Anfang
1999 die grundsätzliche Eignung der be-
baubaren Fläche an der Seestraße. Zahl-
reiche Gepräche mit der Bezirksregie-
rung Münster führten dazu, dass zur Ab-
deckung der Planungskosten eine Zu-
wendung bewilligt wurde.

In der Ratssitzung am 19.8.1999 wurde
entschieden, dass das Dortmunder Inge-
nieurbüro Assmann als Projektsteuerer
für die Stadt Gelsenkirchen einen Ar-
chitektenwettbewerb im bedingt offe-
nen Verfahren durchführt. Dabei sollten
insbesondere auch Gelsenkirchener Ar-
chitekten die Möglichkeit zur Teilnah-
me haben. An dem Wettbewerb nahmen
insgesamt 24 Architektenbüros mit ih-
ren Arbeiten teil. Nachdem die Vorprü-
fung durchgeführt wurde, hat die Jury
am 1./2. Juni 2000 das Architektenbüro
Böge-Lindner als den Gewinner des
Wettbewerbs ermittelt.

Die Planungsunterlagen des Wettbe-
werbsgewinners inklusive einer detail-
lierten Kostenschätzung (26,490 Mio.
Euro Bausumme) dienten als Basis für
die Erneuerung des bereits 1997 gestell-
ten Förderantrages bei der Bezirksregie-
rung Münster.

Am 12. Dezember 2001 überreichte Re-
gierungspräsident Dr. Jörg Twenhöven
Oberbürgermeister Oliver Wittke einen
Förderbescheid über 12,627 Mio Euro.
Nachdem der Haushalt 2002 genehmigt
wurde, konnte mit weiteren Planungen
begonnen werden und die Bereiche Pro-

jektsteuerung, Statik und technische
Gebäudeausstattung inklusive Leitstel-
lentechnik europaweit ausgeschrieben
werden.

Eine Arbeitsgruppe ZFRW (Zentrale
Feuer- und Rettungswache) mit allen
beteiligten städtischen Dienststellen
und Fachfirmen nahm im Herbst 2002
die Arbeit auf und tagt seitdem im zwei-

wöchigen Rhythmus. Hierbei werden
Details des Projekts konkretisiert und
Leistungsverzeichnisse der einzelnen
Gewerke erstellt. Weitere Gewerke sind
bereits europaweit ausgeschrieben und
stehen kurz vor der Vergabe.

Die Rohbaumaßnahmen haben unmit-
telbar nach dem Spatenstich begonnen.
Die Gebäudeausdehnung beträgt 90 m x
95 m. Im Zentrum befindet sich ein
60 m x 42 m großer Übungs- bzw Mehr-
zweckhof.

Auf der Grundstücksfläche von ca.
21 960 Quadratmetern stehen unter Be-
rücksichtigung der Anbauverbote und
Anbaubeschränkungen (zur BAB 2)
14 800 Quadratmeter Fläche zur Bebau-
ung zur Verfügung. Die bebaute Fläche
des Neubaus beträgt ca. 5 892 Quadrat-
meter und der Bruttorauminhalt des
Gebäudes ca. 57 000 Kubikmeter. Eine
benachbarte Minigolfanlage auf einem
städtischen Grundstück steht als Erwei-
terungsmöglichkeit zur Verfügung.

Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, die
Taucherstaffel, Sonderfahrzeuge, 20 Ab-
rollbehälter, 4 Wechselladerfahrzeuge,
PKW, KdoW, ELW und der Löschzug 17

der Freiwilligen Feuerwehr werden an
der neuen Wache stationiert. Hierzu ste-
hen insgesamt 63 Stellplätze unterschied-
licher Größenordnungen zur Verfügung.

Die Einsatzkräfte können über eine
Alarmausfahrt direkt auf die Ost-West-
Achse Emil-Zimmermann-Allee aus-
rücken. Hier befindet sich auch die Auto-
bahnzufahrt zur BAB 2. Schnell erreicht
sind auch die beiden Nord-Süd-Achsen
Adenauerallee im Osten und Kurt-Schu-
macher-Straße im Westen des Wachen-
standorts. Die Informations- und Kom-
munikationswerkstatt sowie die Atem-
schutzwerkstatt mit Übungstrecke, auch
die staatlich anerkannte Schule für Feu-
erwehr und Rettungsdienst der Feuer-
wehr Gelsenkirchen sowie die gesamte
Verwaltung mit allen sechs Fachabteilun-
gen, die Leitstelle und die Branddirekti-
on finden hier ihr neues Domizil. Auf
dem Übungsgelände nördlich der See-
straße entsteht ein gasbefeuertes Brand-
übungshaus. Hierzu werden auf drei Ebe-
nen verschiedene Brandstellen (Keller/
Werkstattbrand, Küchenbrand, Schlaf-
zimmerbrand) und eine Flashoversituati-
on simuliert.

Das Wachengebäude wird im Wesentli-
chen in einer Stahlbeton-Fertigteilbau-
weise erstellt. Die gesamte Fassade ist
verglast und liefert somit helle und zeit-
gemäße Arbeitsbedingungen. Das Ge-
bäude ist nur in Teilbereichen unterkellert
(Haustechnik, Atemschutzübungstrecke).
Das Erdgeschoss wird geprägt durch die
Fahrzeughallen und Werkstattbereiche.
In einigen Teilbereichen ergibt sich ein
Zwischengeschoss, das als Umkleidebe-
reich (Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeu-
erwehr) oder als Technikbereich für die
Leitstelle genutzt wird. Im Obergeschoss
befinden sich die Leitstelle, Büroberei-
che, Feuerwehrschule und die Bereiche
der Einsatzkräfte mit Ruhe- und Sozial-
bereichen. Auch eine Sporthalle (28 m x
15 m) ist hier vorgesehen. Alle Bereiche
sind für sich kompakt zusammengefasst.
Die Erreichbarkeit anderer Bereiche ist
auf der gleichen Ebene oder über 5 durch-
gängige Treppenräume und einige inne-
re Verbindungstreppen schnell gegeben.
Die Fertigstellung des gesamten Gebäu-
des ist im Dezember 2004 vorgesehen.

Dipl.-Chem. Michael Axinger
Branddirektor

stellv. Fachbereichsleiter

Das Modell der neuen Feuer- und Rettungs-
wache Fotos: Feuerwehr Gelsenkirchen



242 DER FEUERWEHRMANN 10/2003

Verband

125 Jahre Feuerwehr
Beckum
Beckum. Mit einer Festwoche feierte
Mitte Juni die Feuerwehr Beckum
(Kreis Warendorf) ihr 125-jähriges Be-
stehen. „Wir haben Wert darauf gelegt,
dass für jeden etwas dabei ist“, be-
schrieb Heinz Nordhoff, Leiter der Feu-
erwehr Beckum, das vielseitige Pro-
gramm. Neben dem eigentlichen Fest-
akt legten die Brandschützer insbeson-
dere Wert auf Öffentlichkeitsarbeit. So
fand unter anderem ein Tag der offenen
Tür der hauptamtlichen Feuer- und Ret-
tungswache statt. Dass die Feuerwehr
sehr gut ins örtliche Geschehen einge-
bunden ist, bewies der starke Besuch
der Gemeinschaftsveranstaltung mit
den Beckumer Vereinen. Über tausend
Besucher aus allen Beckumer Vereinen
und Gruppen folgten der Einladung ins
Festzelt. Besonders gut kam bei den Ju-
gendlichen eine Beach-Party an. Hierzu
wurden mehrere Tonnen Sand ins Fest-
zelt geschafft. Selbstverständlich konn-
te anlässlich des Jubiläums auch ein
Buch herausgegeben werden, das die
Geschichte der Wehr widerspiegelte.

Höhepunkt der Festwoche war der Fest-
akt zum 125-jährigen Jubiläum mit zahl-
reichen Gästen aus Politik und Feuer-

Bezirksbrand-
meister Leo Balan
(rechts) überreicht
die Jubiläums-
urkunde an den
Leiter der Feuer-
wehr Beckum,
Heinz Nordhoff.

Foto: Kulke

wehr. Insbesondere Bürgermeister Peter
Ebell würdigte den ehrenamtlichen Ein-
satz der Feuerwehrangehörigen ebenso
wie das Engagement der hauptamtlichen
Kräfte. Anhand von Einsatzbeispielen
verdeutlichte er den Anwesenden die
Wichtigkeit der Wehr für seine Stadt. Im
Verlauf der Veranstaltung überreichte
Bezirksbrandmeister Leo Balan eine
Ehrenurkunde an Stadtbrandinspektor
Nordhoff. In seinem Festvortrag ging der
stellvertretende Vorsitzende des Landes-
feuerwehrverbandes Nordrhein-Westfa-
len, Stellvertretender Bezirksbrandmeis-

ter Ralf Fischer, auf aktuelle Themen des
Feuerwehralltags ein und übermittelte
gleichzeitig die Glückwünsche des Ver-
bandes. Anschließend bedankte sich
Kreisbrandmeister Karl-Ludwig Hoer bei
der Feuerwehr Beckum für die Arbeit im
Kreis Warendorf.

Abgerundet wurde die Festwoche mit
dem Kreisverbandstag der Feuerwehren
des Kreises Warendorf und einem gro-
ßen Festumzug mit zahlreichen be-
freundeten Feuerwehren durch die
Beckumer Innenstadt. fk

25 Jahre JF Bad Lippspringe

Ein buntes Jubiläumsjahr

Die Jugendfeuerwehr Bad Lippspringe
wurde 25 Jahre alt – und viele kamen
zum Gratulieren. Am 3. November
1978 hatten der ehemalige Wehrführer
Walter Hahne, JFW Friedhelm Nolte
sowie 18 interessierte Jugendliche die
Nachwuchsabteilung der Freiwilligen
Feuerwehr Bad Lippspringe gegründet.
Heute, im 25. Jubiläumsjahr, besteht die
Einsatzabteilung zu fast zwei Dritteln
aus ehemaligen Mitgliedern der Jugend-
feuerwehr. Dieses Jubiläum musste na-
türlich gefeiert werden. Acht Jugend-
wehren des Kreises Paderborn sowie
die befreundete Gruppe aus der Partner-
stadt Templin (Brandenburg) waren der
Einladung zum „Iron FIRE-Man“ ge-
folgt.

Jugendfeuerwehr Bei diesem Wettkampf galt es, in ver-
schiedenen Stationen sowohl feuer-
wehrtechnische Fähigkeiten abzufra-
gen, aber auch Glück und Geschick zu
beweisen, um so der Höchstpunktzahl

recht nah zu kommen. Unter anderem
waren auch Stationen der DLRG und
des DRK zu absolvieren. Die rund 100
Jugendlichen und ihre Betreuer nahmen
die Spiele ernst und lieferten sich den
ganzen Nachmittag über einen enga-
gierten Wettkampf. Dabei war es
manchmal gar nicht so einfach, z.B.
Gewichte verschiedener feuerwehrtech-
nischer Geräte zu schätzen, wasserfüh-

rende Armaturen zu ertasten oder mit
einem Fahrrad in einer bestimmten Zeit
eine möglichst kurze Strecke zurückzu-
legen. Auch das Wechseln eines Fahrrad-
reifens auf Zeit war scheinbar nicht jeder-
manns Sache. Die Zwischenzeit wurde
mit einem Auftritt der Bad Lippspringer
Jugendband „BAD LIPS“ musikalisch
untermalt. Mit Hits wie „Summer of 69“
von Bruce Springsteen trafen die vier Ju-
gendlichen den Geschmack der vielen
Zuhörer im Arminiuspark.

Beim anschließenden Festakt konnte
Jugendfeuerwehrwart Uwe Wegener
viele Gäste aus Stadt und Kreis begrü-
ßen. Dort machte Stadtbrandinspektor
Elmar Thiele deutlich, dass nur drei Ju-
gendfeuerwehrwarte in 25 Jahren für
eine kontinuierliche Jugendarbeit spre-
chen würden. Eine Überraschung hatte
die Jugendfeuerwehr Templin (Bran-
denburg) mitgebracht. JFW Martin
Schönfeldt erinnerte an die lange Zu-
sammenarbeit, die sich seit Gründung
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der Templiner Gruppe vor zehn Jahren
inzwischen zur festen Freundschaft
entwickelt hat. Und er überreichte den
verdutzten Gastgebern eine große Ge-
burtstagstorte, die natürlich mit einem
Feuerwehrmotiv dekoriert war. Ab-
schließend folgte die mit Spannung er-
wartete Siegerehrung des vorangegan-
genen Wettkampfes. Folgende Gruppen
konnten neben den Erinnerungsurkun-
den auch wertvolle Pokale mit nach
Hause nehmen: JF Hövelhof (1. Platz),
JF Borchen (2. Platz) und JF Lichtenau
(3. Platz). Der Jubiläumstag wurde
durch eine interne Geburtstagsfeier der
Jugendfeuerwehr im Feuerwehrgeräte-
haus abgeschlossen. Rund 100 ehema-
lige und jetzige JF-Mitglieder trafen

sich zu einem gemütlichen Abend, den
die Band „INSIDE RESEARCH“ aus
Bad Lippspringe musikalisch umrahm-
te.

Nach diesem offiziellen Auftakt der Ju-
biläums-Feierlichkeiten folgte vom 15.
bis 22. August 2003 eine einwöchige
Ferienfahrt auf die holländische Insel
Texel. Insgesamt brachen 15 Jugendli-
che und sechs Betreuer mit drei Klein-
bussen zur Nordseeinsel auf. Dort ab-
solvierten die Teilnehmer ein buntes
Programm, wie z.B. Wattwanderung,
Krabbenkutterfahrt, Besuch des Strand-
räubermuseums und ein Besuch der In-
sel-Feuerwehr.

Uwe Wegener

Zweites Städtezeltlager der Jugendfeuerwehren Lügde und Angermünde

Am Freitag, 29. August 2003, fuhr die
Jugendfeuerwehr Lügde morgens um

6.30 Uhr mit 25 Jugendfeuerwehrleuten
und fünf Betreuern nach Angermünde

(Brandenburg/polnische Grenze). Dort
fand das zweite Städtezeltlager der bei-

den Partnerstädte statt.
Nach etwa sieben Stun-
den Fahrt stieg die JF
Lügde zusammen mit
30 Jugendfeuerwehr-
leuten aus Angermün-
de in das Wochenend-
programm des Zeltla-
gers ein. Zu den Pro-
grammpunkten gehör-
ten die Besichtigung
eines Naturschutzreser-
vates, eines Schiffshe-
bewerkes aus dem 2.
Weltkrieg, eine Nacht-

wanderung, eine Stadtrallye und vor al-
lem Spiel und Spaß rund um die Uhr. Es

wurden zahlreiche neue Freundschaften
unter den Mädchen und Jungen, aber
auch zwischen den Betreuern der Ju-
gendfeuerwehren geschlossen. „Das
war ja auch der Sinn dieses Zeltlagers”,
betonte Mario Trompeter, Stadtjugend-
feuerwehrwart der Stadt Lügde. Er wies
außerdem darauf hin, dass die Feuer-
wehren fast die einzigen seien, die die
Städtepartnerschaft zwischen Lügde
und Angermünde aufrecht erhielten.
Zur großen Verabschiedung kam es am
Sonntag, 31. August 2003, nach der Sie-
gerehrung. Alle Teilnehmer blickten auf
ein schönes Wochenende zurück, auch
wenn das Wetter nicht immer mitge-
spielt hatte. Aber das kann echte Feuer-
wehrkameradschaft nicht stören ...!

Willi Gillmann

Uwe Friesen bleibt Landes-
jugendfeuerwehrwart

Delbrück. Landesjugendfeuerwehrwart
Uwe Friesen (Dülmen) wurde beim 13.
Landesjugendfeuerwehrtag am 11. Okto-
ber 2003 in Delbrück einstimmig wieder-
gewählt. Damit bleibt er für weitere drei
Jahre an der Spitze der Jugendfeuerwehr
Nordrhein-Westfalen. Ebenso wiederge-
wählt wurden seine beiden Stellvertreter
Heinz-Jacob Luckas (Dormagen) und
Willi Gillmann (Übach Palenbach). Über
die weiteren Ergebnisse des Landesju-
gendfeuerwehrtages wird in der nächsten
Ausgabe der Zeitschrift „Der Feuerwehr-
mann“ ausführlich berichtet.

Friedrich Kulke
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Musik
Erfolgreiche Lehrgangsarbeit wird fortgesetzt
Rietberg/Gütersloh. Auch im kom-
menden Winterhalbjahr setzt der Fach-
ausschuss „Musik“ des Landesfeuer-
wehrverbandes Nordrhein-Westfalen
seine erfolgreiche Lehrgangsarbeit fort.
„Besonders werden sich die neuen
Räumlichkeiten in der Schule in Riet-
berg auswirken“, versprach Landesstab-
führer Werner Ketzer und erinnerte
noch einmal an das Angebot der Stadt
Rietberg, auch die städtische Realschu-
le für Ausbildungszwecke zu nutzen
(Der FEUERWEHRMANN berichte-
te). Aber nicht nur am Lehrgangsort in
Rietberg-Westerwiehe werden die
Schulungen der Musiker aus ganz
Nordrhein-Westfalen abgehalten. Eben-
so stehen die Lehrgangsorte in Güters-
loh und Heek für die Aus- und Fortbil-
dung zur Verfügung. Neben den allge-
meinen Lehrgängen werden aber auch
Workshops für Percussion-Instrumente,
getrennt für Spielmanns- und Musikzü-
ge angeboten. Selbstverständlich steht

Musikzüge
Schulungsort: Gütersloh
Unterricht: Samstag 8.00–21.30 Uhr,
Sonntag 9.00–13.00 Uhr

Bronze-/Silberabzeichen
D1-/ D2-Lehrgang

Phase l 4./5. Oktober 2003
Phase II 17./18. Januar 2004
Phase III
(Prüfung) 27./28. März 2004

Workshop
Percussion-
Instrumente 28./29. Februar 2004

Spielmannszüge
Schulungsort: Rietberg
Unterricht: Samstag 13.00–20.00 Uhr,
Sonntag 9.00–13.00 Uhr

Bronze-Abzeichen
D1-Lehrgang

Phase l 22./23. November 2003
Phase II 7./8. Februar 2004
Phase III
(Prüfung) 20./21. März 2004

Silber-Abzeichen

D2-Lehrgang

Phase l 8./9. November 2003
Phase II 24./25. Januar 2004
Phase III
(Prüfung) 6./7. März 2004

Workshop

Percussion-
lnstrumente 29./30. November 2003

Schlagwerker und Stabspieler

Schulungsort: Heek
Unterricht: Samstag 8.00–21.30 Uhr,
Sonntag 9.00–13.00 Uhr

Silber-Abzeichen

D2-Lehrgang

Phase l 27./28. September 2003
Phase II 22./23. November 2003
Phase III 3./4. Januar 2004
Prüfungsphase 21./22. Februar 2004

Friedrich Kulke

für die fachliche Ausbildung das ge-
wohnte Dozententeam des Landesfeu-
erwehrverbandes Nordrhein-Westfalen
zur Verfügung. Die jeweiligen Höhe-
punkte der Lehrgänge sind auch wieder

die Abschlusskonzerte. Hier haben auch
Gäste die Gelegenheit, sich über den
Leistungsstand der Musiker zu infor-
mieren. Nachfolgend die einzelne Auf-
stellung des Lehrgangsangebotes:
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Termine und Veranstaltungen
Mitteilung des Vereins Feuerwehrerholungsheim NRW e.V.
Mit Rundschreiben vom 31.7.2003
(Mitteilung 7/2003) wurde den Stadt-
und Kreisfeuerwehrverbänden der Be-
rechnungsnachweis und der Platzvertei-
lungsplan für die Belegung des Feuer-
wehrerholungsheimes im Jahre 2004
zugestellt. Die Verbände wurden gebe-
ten, die Plätze möglichst bald auf die
einzelnen Wehren zu verteilen. In der
Schulferienzeit sind grundsätzlich
Feuerwehrmitglieder mit schul-
pflichtigen Kindern zu berücksichti-
gen.

Die Platzzuweisungen erfolgen auf-
grund des Vorstandsbeschlusses vom
10.3.2003.

Hiernach entfallen die zur Verfügung
stehenden 1 300 Plätze auf

a) ordentliche Mitglieder
1 167,8 Plätze,

b) das Aufkommen der fördernden Mit-
glieder 130,2 Plätze,

c) zur Verfügung der Geschäftsführung
2,0 Plätze

1 300,0 Plätze

Im Einvernehmen mit dem Landesfeu-
erwehrverband werden die in den frühe-
ren Jahren bereitgestellten Verbands-
plätze wegen Verwaltungsvereinfa-
chung vom Verein Feuerwehrerho-
lungsheim mit vergeben.

In dem beigefügten Belegungsplan sind
Zahl und Zeit der zu belegenden Plätze,
die nur an beitragszahlende Mitglieder
vergeben werden dürfen, für jeden
Stadt- und Kreisfeuerwehrverband an-
gegeben.

Auf vielfachen Wunsch sind wieder
Kurzbelegungen und Gruppenwochen-
enden vorgesehen. Neu ist, dass alle
Kurzbelegungen nicht erst montags,
sondern zwei davon bereits samstags
und eine davon sonntags beginnen.

Es wird gebeten, die Verteilung der
Platzanteile auf die Wehren schnells-
tens vorzunehmen. In der Schulferien-
zeit sind grundsätzlich Feuerwehrmit-
glieder mit schulpflichtigen Kindern
zu berücksichtigen.

Wie im vergangenen Jahr ist das Feu-
erwehrerholungsheim in den Oster-
und Herbstferien nur für Familien
mit Kindern reserviert! Die Plätze für
die Oster- und Herbstferien stehen allen
beitragszahlenden Stadt- und Kreisfeu-
erwehrverbänden zur Verfügung. Eine
Platzzuteilung für diese Zeiträume
erfolgt nicht.

Die Bestätigung erfolgt in der Reihen-
folge der eingehenden Anmeldungen.
Hierzu verweisen wir auf unsere Son-
derinformation „Sonderangebot für die
Oster- und Herbstferien“.

Nochmals besteht die Möglichkeit, eine
12-tägige Platzzuteilung – nach freier
Wahl – zu splitten. Hierzu verweisen
wir auf die Richtlinien zum Platzsplit-
ting.

Wieder haben Feuerwehrgruppen die
Möglichkeit, im FEH ein Wochenende
zu Schulungen oder Tagungen o.ä. mit
Übernachtung zu verbringen. Im Jahr
2004 können mehrere Wochenenden (lt.
Belegungsplan) von Gruppen gebucht
werden. Näheres erfahren Sie bei unse-
rer Geschäftsstelle.

Damit die Maßnahmen Reservierung
für Familien für die Oster- und Herbst-
ferien und die zusätzlichen Gruppenwo-
chenenden möglich sind, mussten die
Belegungszeiträume verändert werden.
Statt der bisher durchgeführten 24 Be-
legungen über 12 Tage, wurden 28 Be-
legungen erforderlich. Allerdings muss-
ten davon 4 Kurzbelegungen (lt. Bele-
gungsplan) über 5 bis 7 Tage eingeplant
werden. Dadurch konnte aber auch dem
vermehrten Wunsch nach der Möglich-
keit eines Kurzurlaubs entsprochen
werden.

Hinweis: Der Übergang von der ersten
zur zweiten Belegung erfolgt nahtlos.
Sofern Plätze in beiden Belegungen zu-
geteilt wurden, besteht die Möglichkeit,
dass beide Plätze von einem Feuerwehr-
mitglied in Anspruch genommen wer-
den können. Somit ist auch ein 14-tägi-
ger Aufenthalt möglich.

Die Urlauber sind möglichst bald, spä-
testens jedoch 6 Wochen vor Beginn
einer Belegung unter Verwendung

der beigefügten Vordrucke, die unter
allen Umständen vollständig und gut
leserlich auszufüllen sind, der Ge-
schäftsstelle des Feuerwehrerholungs-
heimes zu melden.

Der Verein Feuerwehrerholungs-
heim wird über Platzzuteilungen, für
die nicht 6 Wochen vor Belegungsbe-
ginn verbindlich Urlauber angemel-
det sind, grundsätzlich anderweitig
verfügen. Es wird um Verständnis für
diese Maßnahme gebeten, aber nur bei
einer möglichst hohen Auslastung der
Platzkapazität wird eine bessere Wirt-
schaftlichkeit erreicht.

Außerdem werden alle Stadt- und
Kreisverbände dringend gebeten, dafür
zu sorgen, dass der Geschäftsstelle des
Erholungsheimes unverzüglich, ggf.
fernmündlich, Nachricht gegeben wird,
wenn in einem Ausnahmefall ein ge-
meldeter Urlauber den Platz aus einem
zwingenden Grund nicht belegen kann.

Freie Zimmer werden u.a. im Inter-
net unter http://www.fehnrw.de an-
geboten.

Wie in den Vorjahren ist es möglich, in
den einzelnen Belegungen zwischen 50
und 60 Feuerwehrmitglieder bzw. Fa-
milienangehörige der Urlauber bei Be-
zahlung folgender Pensionspreise, die
vom Vorstand am 19.3.2001 festgesetzt
worden sind, im Heim aufzunehmen:

Erwachsene
33,00 € pro Person/pro Tag

Kinder bis zur Vollendung des 1. Lebens-
jahres 3,00 € pro Person/pro Tag

Kinder ab Vollendung des 1. Lebens-
jahres bis zur Vollendung des 6. Le-
bensjahres 8,00 € pro Person/pro Tag

Kinder ab Vollendung des 6. Lebens-
jahres bis zur Vollendung des 12. Le-
bensjahres

13,50 € pro Person/pro Tag

Kinder ab Vollendung des 12. Lebens-
jahres 33,00 € pro Person/pro Tag

Die Kosten für einen zugeteilten Platz
belaufen sich auf 3,00 € pro Tag.
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Weitere Plätze können von Mitgliedern
zum Preis von 290,00 € für 12 Tage
(statt 396,00 € für Selbstzahler) direkt
bei der Geschäftsstelle des Feuerwehr-
erholungsheims erworben werden.

Die Selbstzahler müssen rechtzeitig ent-
weder schriftlich bei der Geschäftsstelle
in Bergneustadt oder über das Anmelde-
formular des zugeteilten Platzurlaubers
angemeldet werden. Über die Buchung
erhalten die Urlauber umgehend eine
Bestätigung, ohne die
eine Aufnahme im
Erholungsheim nicht
gewährleistet ist.

Rücktritt: Bei Stor-
nierung und gleich-
zeitiger Meldung von
Ersatzpersonen wer-
den keine Stornoko-
sten erhoben, sofern
die gleiche Personen-
zahl gemeldet wird.
Die Um- bzw. Ab-
meldung muss über
den Stadt- bzw.
Kreisfeuerwehrver-
band der Geschäfts-
stelle des FEH zuge-
leitet werden. Für
eine gebuchte und be-
stätigte Anmeldung,
die nicht oder nur teil-
weise in Anspruch
genommen wird,
werden Stornokosten
in Höhe von 60%
vom Pensionspreis
in Rechnung gestellt.
Aus diesem Grund
empfehlen wir Ihnen,
eine Hotel-Stornover-
sicherung abzuschlie-
ßen. Bei einem Rück-
tritt von bis zu 30 Ta-
gen vor dem Anreise-
termin werden keine
Rücktrittskosten er-
hoben.

Um die Gemeinnüt-
zigkeit des Vereins
zu erhalten, ist bei
Selbstzahlern und
Familienurlaubern
die Abgabe einer Er-
klärung – wie auf
den Merkblättern an-

gegeben – während des Aufenthaltes er-
forderlich.

An-/Abreise: Mit dem Eintreffen der
Urlauber wird grundsätzlich jeweils am
ersten Urlaubstag (in der Regel montags)
bis gegen 17.00 Uhr gerechnet. Abreise-
tag ist in der Regel der Samstagvormittag
(nach dem Frühstück). Abweichungen
bezüglich der oben genannten An- und
Abreisetage können Sie unserem Bele-
gungsplan entnehmen. Wir bitten erst ab

13.00 Uhr, aber spätestens bis 17.00 Uhr
anzureisen. Die Zimmerschlüssel werden
am Anreisetag nicht vor 13.00 Uhr aus-
gegeben. Ebenso ist die Einnahme eines
Mittagessens am Anreisetag nicht
möglich! Der Restaurationsbetrieb ist an
den Anreisetagen ebenfalls erst ab 13.00
Uhr geöffnet.

Der Platzverteilungsplan für 2004 ist
unten und auf den folgenden Seiten zu
ersehen.
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Zeitplan für die Belegung des Feuerwehrerholungsheimes Bergneustadt im Jahre 2004 (10.1. – 11.12.2004)
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Berechnung der Platzzuteilung im Feuerwehrerholungsheim Bergneustadt im Jahre 2004
(10.1. – 11.12.2004)
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Schulung und Einsatz

Massenkarambolage auf der A 44 bei Dortmund
Großalarm gab es für die Feuerwehren
und Rettungsdienste im Kreis Soest und
Paderborn, nach dem der Kreisleitstelle
des Kreises Soest am 4.8.2003 gegen
9:43 Uhr ein Lkw-Unfall auf der Auto-
bahn A 44 in Fahrtrichtung Dortmund,
bei KM 90,5, vier Kilometer nach der
Autobahnauffahrt Geseke, mit mehre-
ren Verletzten und brennenden Fahr-
zeugen gemeldet wurde. Aufgrund die-
ser Meldung wurden vom Leiter der
Feuerwehr Geseke zusätzliche Groß-
Tanklöschfahrzeuge aus den umliegen-
den Städten und Gemeinden angefor-
dert. Die Leitstelle des Kreises Soest
verständigte die Leitstelle des Kreises
Paderborn und vereinbarte, die zu ihrem
Funkverkehrskreis (Kreis Soest: 464
GU, Kreis Paderborn: 468 GU) gehö-
renden Einsatzfahrzeuge auf diesen zu
belassen und die Einsatzdokumentation
parallel zu führen. Somit wurde eine
weitere Belastung des Funkverkehrs
vermieden. Die Leitstellen standen stän-
dig in telefonischem Kontakt und
tauschten die eingehenden Informatio-
nen aus, wobei die zuständige Leitstel-
le des Kreises Soest die Einsatzleitung
vor Ort hierüber informierte.

Da es mehrere Verletzte gab, wurden
der Organisatorische Leiter Rettungs-
dienst (OrgL. Rett.) und der Leitende
Notarzt (LNA) des Kreises Soest alar-
miert. Da die Schwere der Verletzungen

nicht bekannt war, wurde vorsorglich
der Rettungshubschrauber Christoph 8
aus Lünen zur Einsatzstelle bestellt.

Während eines Staus fuhr vermutlich
ein Lkw auf einen anderen auf. Dieser
prallte auf einen vor ihm stehenden Pkw
und schob diesen gegen einen weiteren
Lkw. Als sich der Verkehr wegen des
Unfalles weiter aufstaute, fuhr auf den
unfallverursachenden Sattelzug ein wei-
terer Lkw, der danach umkippte. Durch

den gewaltigen Aufprall wurden sechs
Pkw mit in den Unfall verwickelt.

Noch vor Eintreffen der ersten Einsatz-
kräfte der Feuerwehr wurden aus den
am Unfall beteiligten Fahrzeugen Per-
sonen und Verletzte herausgeholt. In
besonderer Weise ist hier der Mut und
die Hilfsbereitschaft der Lkw- und Pkw-
Fahrer zu erwähnen, welche nicht direkt
am Unfall beteiligt waren, jedoch im
nachfolgenden Stau standen.
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Sie setzten ihre eigene Gesundheit und
ihr Leben aufs Spiel, da unmittelbar
nach dem Unfallereignis sich die ausge-
laufenen Betriebsstoffe entzündeten
und so die Fahrzeuge in Brand setzten.
Was vor Ort als Explosionen wahrge-
nommen wurde, war das Zerbersten der
Pkw- und Lkw-Reifen.

Den ersten Kräften vor Ort bot sich ein
schreckliches Bild. Während zwei Lkw
und mehrere Pkw in Vollbrand standen,
kümmerten sich Notärzte und Rettungs-
sanitäter um die zum Teil schwerst Ver-
letzten. Um den Brand möglichst rasch
unter Kontrolle zu bringen, wurde neben
Wasser auch Schwerschaum eingesetzt.

Nachdem das Feuer unter Kontrolle ge-
bracht werden konnte, fand man in ei-
nem Pkw eine Leiche.

Für eine 28-jährige Frau aus Zwickau
kam jede Hilfe zu spät; sie wurde in ih-
rem Fahrzeug eingeklemmt, konnte
nicht rechtzeitig befreit werden und
wurde von den Flammen eingeschlos-
sen. Die anderen in Brand geratenen
Lkw und Pkw brannten völlig aus.

Da der Fahrer eines Fahrzeuges nicht
auffindbar war, bestand der Verdacht,
dass sich die Person unter Schock von
der Unfallstelle entfernt haben könnte.
Daher wurde das umliegende Gebiet
mittels Rettungs- und Polizeihub-
schrauber abgesucht. Der Verdacht be-
stätigte sich jedoch nicht. Die Person
war bereits einem Krankenhaus zuge-
führt worden. Die weiteren neun Ver-
letzten, davon fünf schwerst Verletzte,
wurden den Krankenhäuser in Geseke,
Erwitte, Büren und Paderborn, teils mit
Arztbegleitung, zugeführt.

Die Löschwasserversorgung musste
mittels Pendelverkehr aufrecht gehalten
werden. Zahlreiche Tanklöschfahrzeu-
ge fuhren zwischen der Einsatzstelle
und dem Rastplatz Eringerfeld über die
komplett gesperrte Autobahn, um Was-
ser zur Einsatzstelle zu befördern. Um
den Pendelverkehr aufrecht zu erhalten,
wurden an zwei Stellen die Mittelleit-
planken entfernt, so dass die Löschfahr-
zeuge die Richtungsfahrbahn Kassel
nutzen konnten.

Gleichzeitig konnten die aufgestauten
Fahrzeuge umgeleitet werden und die
Autobahn über den Rastplatz Eringer-
feld verlassen. Die Autobahn wurde

bereits vor Eintreffen der Rettungskräf-
te in beide Richtungen von der Auto-
bahnpolizei komplett gesperrt.

Das hinzugerufene DRK aus Geseke,
Lippstadt und Rüthen versorgte die Hel-
fer und die im Stau stehenden Personen
mit kühlen Getränken. Ein ebenfalls
hinzugezogener Notfallseelsorger be-
treute die am Unfall beteiligten Perso-
nen und Helfer. Um 12.15 Uhr wurden
die ersten Einsatzkräfte des Kreises Pa-
derborn aus dem Einsatz entlassen. Ge-
gen 18.25 Uhr konnten schließlich auch
die Kräfte der Feuerwehr Anröchte die
Einsatzstelle verlassen. Bis zum Ein-
satzende verblieb das TLF 24/50 aus
Lippstadt noch vor Ort.

Groß war auch das Aufgebot der Medi-
envertreter. So sollten die Einsatzleiter
von Feuerwehr und Polizei über das
Schadensereignis Bericht erstatten.

Um an die Ladung des Sattelzuges zu
kommen, mussten die ausgebrannten
Fahrzeugwracks mittels Räumgerät ent-
fernt werden. Anschließend konnte die
Ladung (gepresste Pappe) von der La-
defläche entnommen und abgelöscht
werden.

Nachdem alle Fahrzeugwracks mit Ab-
schleppern abtransportiert wurden,
konnte die Fahrbahn komplett gereinigt
werden. Um 21.45 Uhr konnte die Ein-
satzstelle an die Autobahnpolizei über-

geben werden und die letzten Kräfte der
Feuerwehr Geseke die Einsatzstelle ver-
lassen. Die Autobahn war für über
zwölf Stunden komplett in beide Fahrt-
richtungen gesperrt.

Die Leitung des Einsatzes oblag dem
Leiter der Feuerwehr Geseke, Stadt-
brandinspektor Eberhard Nagelmeier.
Dieser lobte die gute Zusammenarbeit
der benachbarten Wehren aus dem
Kreis Soest und Paderborn sowie die
Unterstützung durch das DRK.

Eingesetzte Fahrzeuge:

Feuerwehr Geseke (Kreis Soest):
1 KdoW, 2 ELW, 2 TLF 8/18, 3 TLF
16/25, 1 LF 8/6, 1 LF 16-TS, 1 LF8, 1
RW1, 1 GW, 1 GW-G, 1 TSF.

Feuerwehr Lippstadt (Kreis Soest):
1 KdoW, 1 TLF 24/50.

Feuerwehr Anröchte (Kreis Soest):
1 ELW, 1 TLF 24/50, 1 GW-G.

Feuerwehr Paderborn (Kreis Pader-
born):
1 LF 16/12, 1 TLF 24/50.

Feuerwehr Steinhausen (Kreis Pader-
born):
1 TLF 16/25, 1 LF 16-TS.

Feuerwehr Büren (Kreis Paderborn):
1 TLF 24/50, 1 LF 24, 1 VRW, 1 RW1,
ELW, SW 2000 TR.
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Rettungsdienst Kreis Soest:
2 RTW, 1 KTW.

Rettungsdienst Kreis Paderborn:
4 RTW, 1 KTW, 2 NEF.

Weitere Fahrzeuge des DRK Geseke,
Lippstadt und Rüthen sowie der BAB-
Polizei. Michael Nagelmeier

AK „Psychosoziale Unterstützung – PSU“ lFV NRW I AGBF NRW

Arbeitsgruppe:

Integrierung der PSU in die Einsatzstellenstruktur

Fortsetzung aus Heft 8-9/03

Eine Integration der PSU in die Einsatz-
stellenstruktur muss in folgenden Berei-
chen erfolgen:

1. Räumliche Integration, d.h.: WO
wird die PSU eingesetzt?

2. Zeitliche Integration, d.h.: Wann und
wie lange wird die PSU eingesetzt?
und

3. Organisatorische Integration, d.h.:
Für wen wird die PSU eingesetzt?

Räumlich findet sich die PSU in fast al-
len Bereichen der Einsatzstelle wieder,
in denen sich Helfer und Betroffene
oder deren Angehörige aufhalten. Die-
se Bereiche sind z.B.:
● Helferzelt und Ruhezone,
● Verletztensammelstelle, Behand-

lungsplatz,
● Auskunftstelle, Angehörigensam-

melstelle,
● Totenablage,
● Kliniken,
● „Haushalte“ der Betroffenen und

Angehörigen,
● die Wache.

In vielen dieser Bereiche werden, insbe-
sondere von den Betroffenen und deren

Angehörige, Informationen über das
Einsatzgeschehen erwartet. Die Mitar-
beiter der PSU dienen in diesen Fällen
oftmals als Ansprechpartner und kön-
nen Informationen weitergeben. Hier-
aus ergibt sich, dass die Mitarbeitenden
der PSU auf einem optimalen Informa-
tionsstand gehalten werden müssen.

Andererseits bekommen die Mitarbeiten-
den der PSU auch Informationen von den
Betroffenen und ihren Angehörigen, die
für die Einsatzleitung von großer Bedeu-
tung sein können. Ein optimaler Informa-
tionsaustausch ist hier unabdingbar. Sind
die Mitarbeitenden der PSU selbst dazu
nicht in der Lage, muss ihnen eine Hilfs-
person zur Seite gestellt werden.

Zeitlich unterteilt sich die Arbeit der psy-
chosozialen Unterstützung wie folgt:
● Einweisung in die Lage,
● Organisation der Einsatzstelle,
● Veranlassung von Sofortmaßnahmen,
● Einweisung nachrückender Kräfte,
● Koordination,
● Veranlassung von Nachsorgemaß-

nahmen.

An der Einsatzstelle ist die Soforthilfe
und eventuell eine beginnende Nachbe-

reitung von Bedeutung. Die Dauer der
Nachbereitung, der Einsatznachsorge
und einer eventuellen Reintegration
kann sich weit über die eigentliche Ein-
satzdauer hinausziehen.

Jedoch ist eine Unterstützung des Sta-
bes für die Arbeit der Mitarbeitenden
der PSU in der Regel für diesen Bereich
nicht mehr erforderlich. Trotzdem ist es
möglich, dass hier noch ein ganz erheb-
licher organisatorischer Aufwand ge-
leistet werden muss, der einer Unter-
stützung durch die Feuerwehr bedarf.

Die organisatorische Integration, also
die Frage nach den Betroffenen, um-
fasst folgende Gruppen:
● Opfer: leicht, mittel oder schwerver-

letzt, Kinder, alte Personen, ...
● Angehörige: Eltern, Kinder, Lebens-

partner, Freunde, ...
● Ersthelfer,
● Augenzeugen,
● Unbeteiligte Personen,
● Einsatzkräfte.

Zu erkennen ist hier, dass sich die PSU
nicht auf die Einsatzkräfte beschränken
lässt.

Trotz der hier dargelegten „Wichtig-
keit“ muss sich die PSU in das beste-
hende System integrieren.

Die PSU braucht keinen eigenen Pres-
sesprecher,

sie braucht keine eigene Versorgung,
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sie braucht keine eigenen....

Die vorhandenen Ressourcen müssen so
genutzt werden, dass die PSU analog zu
allen anderen Aufgaben an einer Groß-
schadenstelle arbeiten kann.

Um sich in das vorhandene System zu
integrieren, muss sich die PSU selbst
strukturieren. Hierbei kann es wieder-
um hilfreich sein, Analogien zum Ret-
tungsdienst zu suchen.

Die PSU braucht:

● einen Fachberater im Stab;

● einen Leitenden PSU an der Einsatz-
stelle bzw. in der technischen Einsatz-
leitung, der über Orts- und Fachkunde
verfügt und den Überblick behält;

● einen Koordinierenden PSU an der
Einsatzstelle, der für die Rückmel-
dungen, die Bedarfsmeldungen, die
Nachforderungen zuständig ist und

● PSU-Mitarbeitende in den Einsatz-
stellen.

Aus den in den letzten Jahren abgear-
beiteten Einsätzen lassen sich einige Er-
fahrungen ableiten. Es reicht hier in der
Regel aus, den Städtenamen oder das
Datum zu benennen und das Einsatzge-
schehen wird aus dem Gedächtnis her-
vorgeholt.

Zu diesen Erfahrungen zählen:
● Die Anzahl der benötigten Fachkräf-

te war teilweise erheblich größer als
erwartet.

● Eine Integration der PSU in den In-
formationsfluss war nicht gewähr-
leistet.

● Die PSU war teilweise kein Bestand-
teil des Stabes.

● PSU-Fachkräfte hatten keine Erfah-
rung in der Stabsarbeit.

● PSU-Fachkräfte waren an den Ein-
satzstellen nicht zu erkennen.

● Die Einsatzkräfte fühlten sich von
den Mitarbeitenden der PSU nicht
betreut, sondern eingeengt.

Abschließend lässt sich sagen, dass die
PSU als Bestandteil einer jeden Einsatz-
stelle und im täglichen Feuerwehralltag
Berücksichtigung finden muss. Die sich
aufzeigenden Probleme im Bereich der
Traumatisierung von Betroffenen und
Helfern zeigen sich sicherlich nicht an
jeder EinsatzsteIle und nicht ständig im
Feuerwehralltag, sie können aber, ins-
besondere wenn die beschriebenen
Randbedingungen vorhanden sind, auf-
treten.

Es ist bei den Betroffenen und Helfern
ein Interesse nach einer qualifizierten
psychischen Betreuung geweckt. Die-
sem Bedürfnis müssen wir uns stellen.

Unfälle beim Betrieb der Drehleiter

Die Drehleiter ist bei der Feuerwehr das
Mittel der Wahl, wenn Personen gerettet
werden müssen oder ein äußerer Zugang
zum Gebäude notwendig ist. Da die
Drehleiter ein komplexes Feuerwehrgerät
ist, gehen von ihr Gefahren aus.

Aufgrund von schweren Unfällen beim
Betrieb der Drehleiter soll noch einmal
auf die Unfallgefahren aufmerksam ge-
macht werden:

Eine Feuerwehr wurde zu einem Dach-
stuhlbrand alarmiert. Im Zuge der
Löscharbeiten über die Drehleiter wur-
de im Korb eine weitere Kraft mit einem
Einreißhaken benötigt. Ein Feuerwehr-
angehöriger stieg mit dem Einreißhaken
in den Korb. Der Maschinist am
Hauptsteuerstand der Drehleiter hatte
den Mann zwar aufsteigen sehen, aber
nicht erkennen können, dass das gefor-
derte Einsatzgerät mitgeführt wurde.
Neben der Drehleiter stand eine Feuer-
wehrangehörige mit einem weiteren
Einreißhaken und wurde aufgefordert,
das vermeintlich vergessene Gerät hoch
zu reichen bzw. nachzubringen. Da
hierfür noch einige Zeit verstreichen

würde, kümmerte sich der Mann vom
Hauptsteuerstand aus um die ordnungs-
gemäße Herrichtung der Schlauchlei-
tung für den Löschangriff aus dem Korb
der Drehleiter. Der Angriffstrupp im
Korb wollte seine Arbeit fortsetzen, da
der zweite Mann mit dem geforderten
Gerät eingetroffen war, stand nun aber
mit dem Rücken zum Leiterpark, steu-
erte die Leiter aus dem Korb heraus und
konnte daher nicht verfolgen, was sich

hinter ihm abspielte. Als er bemerkte,
dass sich der Leiterpark bewegte,
schaute er sofort auf die Leiter und sah
die Feuerwehrangehörige aufsteigen.
Im gleichen Moment knickte sie plötz-
lich ein und der Drehleitermaschinist
betätigte instinktiv den Hauptsteuer-
schalter, unterbrach damit alle Leiterbe-
wegungen und schaltete den Antriebs-
motor aus. Die Feuerwehrangehörige
war mit den Beinen zwischen den Lei-
tersprossen eingeklemmt und musste
durch Heraustrennen von vier Sprossen
aus der Zwangslage befreit werden.

Die Feuerwehrangehörige erlitt einen
Schienbeinbruch links, einen Innenknö-
chelbruch rechts und einen verschobe-
nen Mittelfußbruch links. Sie ist bereits
seit fünf Monaten arbeitsunfähig.

Ein weiterer Unfall mit der Dreh-
leiter ereignete sich bei einer Übung:

Bei einem Übungsdienst einer freiwilli-
gen Feuerwehr auf der Feuerwache der
Berufsfeuerwehr war das Besteigen der
Drehleiter vorgesehen. Der Gruppen-
führer der ersten Übungsgruppe stieg
als erster auf die aufgerichtete Drehlei-
ter, deren Motor zu diesem Zeitpunkt
abgestellt war. Der diensthabende
Wachführer beaufsichtigte die Gruppe
bei der Übung. Zu diesem Zeitpunkt

Blickpunkt Sicherheit Feuerwehr-Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen
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bekam die Besatzung der Drehleiter die
Alarmierung zu einem Einsatz. Die
Meldung wurde auch durch den Außen-
lautsprecher von den Übenden wahrge-
nommen, worauf der Wachführer den
Feuerwehrangehörigen auf der Drehlei-
ter umgehend aufforderte, von der
Drehleiter herabzusteigen. Der Übende
kam dieser Aufforderung unmittelbar
nach. In Eile kam der Drehleitermaschi-
nist aus der Feuerwache, um das Fahr-
zeug einsatzbereit zu machen. Er be-
setzte den Hauptsteuerstand und starte-
te den Motor der Drehleiter. Die betei-
ligten Personen gingen davon aus, dass
dies nur zur Einsatzvorbereitung diente
und der Leiterpark erst bewegt würde,
nachdem die Person den Leiterpark ver-
lassen habe. Der Maschinist ging jedoch
davon aus, dass sich keine Person mehr
auf dem Leiterpark befand und begann
den Leiterpark einzufahren. Dabei wur-
de der Feuerwehrangehörige, der sich
zu diesem Zeitpunkt noch auf der Lei-

Fotos: Feuerwehr Hattingen

ter befand, übersehen. Er klemmte sich
dabei beide Füße zwischen den Leiter-
sprossen ein. Durch unmittelbare Warn-
rufe wurde die Leiterbewegung sofort
gestoppt und anschließend die Leiter ein
kurzes Stück ausgefahren. Der Feuer-
wehrangehörige auf der Leiter konnte
sich befreien und unter Mithilfe der
Feuerwehrkollegen die Leiter verlassen.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungs-
wagen ins Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen zahlt heute eine Rente an den
Verletzten.

Beide Unfälle zeigen, dass beim Betrieb
der Drehleiter dem Maschinisten eine
bedeutende Rolle zufällt. Weiterhin ist
immer eine Abstimmung zwischen dem
Maschinisten der Drehleiter und den
Personen erforderlich, die sich auf dem
Leiterpark befinden. Wenn aus dem
Korb heraus gesteuert, wird muss si-
chergestellt sein, dass sich keine Person
auf dem Leiterpark befindet. Die Feuer-
wehrunfallkasse Nordrhein-Westfalen
setzt sich dafür ein, dass die Erfahrun-
gen mit diesen schweren Unfällen bei
der Überarbeitung der Durchführungs-
anweisungen der Unfallverhütungsvor-
schrift Feuerwehren berücksichtigt wer-
den.

Stephan Burkhardt

Der Leistungsumfang der Feuerwehr-Unfallkasse NRW

Posttraumatische Belastungsstörung
Wenn ein Feuerwehrmann oder eine
Feuerwehrfrau einen Unfall erleidet, so
handelt es sich in der Regel um einen
Körperschaden, z.B. Verletzungen,
Prellungen oder Brüche von Körpertei-
len. Es gibt aber auch die anderen Kör-
perschäden. Die, die leider in der Ver-
gangenheit in ihrer Bedeutung unter-
schätzt wurden – die psychischen Trau-
men. Äußere Einwirkungen sind nicht
nur die physikalischen (akustische, me-
chanische, ...), sondern auch die psychi-
schen (geistig, seelisch).

Gerade die Feuerwehrangehörigen erle-
ben täglich Schicksale von anderen
Menschen, die psychisch stark belas-
tend sein können. Nicht jeder ist in der
Lage, mit Beendigung des Einsatzes
auch die Gedanken abzuschalten. Die
Verarbeitung von visuellen Eindrücken
(grauenvolle Verkehrsunfälle), aber
auch die eigenen Erlebnisse (lebensge-
fährliche Brandeinsätze) erfolgen von
Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Schon der Einsatzleiter muss bei trau-
matischen Erlebnissen an der Einsatz-
stelle für psychologische Unterstützung
sowohl für Betroffene als auch für Hel-

fer sorgen. Dazu muss er in der Lage
sein, traumatisierende Einsatzbedin-
gungen zu erkennen und dementspre-
chend zu reagieren.

Der Rehabilitationsauftrag für die Feu-
erwehr-Unfallkasse NRW erstreckt sich
ebenfalls auf die Bewältigung der so
genannten psychischen Traumen im Zu-
sammenhang mit einem Unfallereignis.

Dies geschieht im Rahmen der ärztli-
chen Behandlung. Das Verfahren ist
nachstehend beschrieben:

Nach einem traumatischen Unfallereignis
vermerkt der behandelnde Arzt auf sei-
nem Bericht, dass er der Auffassung ist,
eine therapeutische Behandlung einzulei-
ten. Drei der vom Landesverband vorge-
sehenen Therapeuten in der Umgebung
des Versicherten werden diesem vorge-
schlagen. Der Versicherte hat die Mög-
lichkeit, sich einen davon auszusuchen,
kann aber auch eine therapeutische Be-
handlung ausschlagen. Nach dem für
Nordrhein-Westfalen gültigen Modell-
vorhaben sind zunächst fünf probatori-
sche Sitzungen bei einem Psychothera-
peuten als Gegenstand der Leistung der

Feuerwehr-Unfallkasse NRW vorgese-
hen. Dieser berichtet zu Beginn und zum
Abschluss dieser fünf probatorischen Sit-
zungen an die Feuerwehrunfallkasse
Nordrhein-Westfalen und entscheidet
zusammen mit dem Versicherten, ob eine
weitergehende Behandlung erfolgen soll.
Dies wird auf Antrag des Psychothera-
peuten durch die Feuerwehr-Unfallkasse
NRW entschieden.

Erlebnisse, bei denen traumatische Ein-
wirkungen verarbeitet werden müssen,
sind nicht selten. Erreichen sie den Grad
der posttraumatischen Belastungsstö-
rung oder besteht der legitimierte Hin-
weis darauf, dass professionelle Hilfe
Not tut, dann sollte es keine Frage der
„Schwäche“ des Einzelnen sein, das
Angebot der Feuerwehr-Unfallkasse
NRW anzunehmen, sondern es sollte
vielmehr als Chance gesehen werden,
Erlebtes nicht alleine verarbeiten zu
müssen. Insofern flankieren die Rehabi-
litationsleistungen der Feuerwehrun-
fallkasse Nordrhein-Westfalen das An-
gebot des Landesfeuerwehrverbandes,
der Feuerwehren und der Notfallseel-
sorger (siehe hierzu Artikel PSU auf
Seite 251). Sollten Sie Fragen haben, so
können Sie sich gerne jederzeit unter
der Telefonnummer 02 11/97 79 89-13
an uns wenden. Heike Kleine
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„Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen im
Rettungsdienst“
GUV-R 2106 (bisher GUV 27.10)

Die Fachgruppe „Feuerwehren-Hilfe-
leistung“ des Bundesverbandes der Un-
fallkassen, Sachgebiet „Persönliche
Schutzausrüstungen im Rettungsdienst“
hat die „Regeln für die Benutzung von
Persönlichen Schutzausrüstungen im
Rettungsdienst – Informationen für den
Verantwortlichen zur richtigen Aus-
wahl von PSA“ überarbeitet.

Somit ist kein grundsätzlich neues Re-
gelwerk entworfen worden, sondern le-
diglich schon immer bestehende Forde-
rungen nach geeigneter persönlicher
Schutzausrüstung und die Verpflich-
tung zur Verwendung durch die Ein-
satzkräfte, inklusive Erläuterungen zu
neuen technischen Einzelheiten der
Kleidung neu formuliert worden. Diese
GUV-Regel erläutert § 4 der Unfallver-
hütungsvorschrift „Allgemeine Vor-
schriften“ (GUV-V A1) und § 7 der Un-
fallverhütungsvorschrift „Gesundheits-
dienst“ (GUV-V C8) hinsichtlich per-
sönlicher Schutzausrüstungen (PSA) im
Rettungsdienst. Das Regelwerk stellt
eine wertvolle Hilfe für die Auswahl
und den Umgang mit persönlichen
Schutzausrüstungen in Unternehmen,
die Rettungsdienst, d.h. Notfallrettung
und Krankentransport, ausführen, dar.
Es gibt Auskunft über technische Ein-

zelheiten und Einsatzbereiche verschie-
dener persönlicher Schutzausrüstungen.

Die technischen Standards, die durch
die europäische Normung bedingt sind,
wurden ebenso in den vollständig über-
arbeiteten Regeln berücksichtigt wie die
langjährigen Erfahrungen der Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit, welche die Ret-
tungsdienste vor Ort sicherheitstech-
nisch betreuen. Für Standardsituationen
sprechen die Regeln Empfehlungen aus,
bzw. legen die Einhaltung bestimmter
Kriterien oder Klassifizierungen nahe.

Gefährdungsbeurteilung

Grundsätzlich müssen Gefährdungen pri-
mär durch technische und organisatori-
sche Maßnahmen ausgeschaltet werden.
Falls dieses nicht erreichbar ist, müssen
Feuerwehrangehörige durch geeignete
persönliche Schutzausrüstungen ge-
schützt werden. Für die hauptamtlichen
Kräfte der Feuerwehren ist seit Inkrafttre-
ten des Arbeitsschutzgesetzes vor der
Auswahl und dem Einsatz von persönli-
chen Schutzausrüstungen durch den Un-
ternehmer eine Gefährdungsbeurteilung
durchzuführen (§ 5 Arbeitsschutzgesetz).
Die Gefährdungsbeurteilung sollte die
folgenden Punkte beinhalten:

● Art und Umfang der Risiken am Ein-
satzort;

● Arbeitsbedingungen und

● Persönliche Konstitution des Trä-
gers.

Persönliche Schutzausrüstungen im
Rettungsdienst müssen z.B. die folgen-
den Schutzeigenschaften haben:

● Schutz vor Gefahren bei Aufenthalt
im öffentlichen Verkehrsraum;

● Schutz vor mechanischen Einwir-
kungen;

● Schutz vor klimatischen Einwirkun-
gen, d.h. Schutz vor Einwirkung von
Nässe, Wind und Umgebungskälte;

● Schutz vor Infektionen, d.h. Schutz
vor Krankheitserregern und schädi-
genden Stoffen.

Die hier genannten und geforderten
Schutzeigenschaften zur Vermeidung
von zum Teil schwerwiegenden Kör-
perschäden basieren auf statistischen
Auswertungen von Arbeitsunfällen im
Rettungsdienst.

Kommt es im Einsatzgeschehen zu einer
Erhöhung der Gefährdung, so werden
sich selbstverständlich auch die Anforde-
rungen an die persönliche Schutzausrüs-
tung der Einsatzkräfte erhöhen. Sollte es
andererseits zu einer Unterschreitung der
Empfehlungen des Merkblattes kommen,
so sollten diese Gründe durch den Be-
schaffer dokumentiert werden. Die Kos-
ten für die Beschaffung, Instandhaltung,
Reinigung und Desinfektion sind durch
den Unternehmer zu tragen.

Folgende persönliche Schutzausrüstung
wird u.a. im einzelnen beschrieben:

● Kopf-, Augen- und Gesichtsschutz;

● Schutzkleidung;

● Handschutz;

● Fußschutz.

Weiterhin werden in den Anhängen Er-
läuterungen zu den Themen Infektions-
risiko/Infektionsschutz und Desinfekti-
onswaschverfahren für Schutzkleidung
im Rettungsdienst gegeben, da die pri-
vate Reinigung nicht zulässig und in
betriebseigenen Waschmaschinen nicht
empfohlen wird.Foto: Feuerwehr Solingen
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Nachfolgend werden besonde-
re Hinweise zu technischen
Einzelheiten und Einsatzbe-
reichen der Schutzkleidung
gegeben.

Schutz vor Gefahren beim
Aufenthalt im öffentlichen
Verkehrsraum (Warnklei-
dung)

Warnkleidung bedeutet Auf-
fälligkeit bei Tag durch fluo-
reszierendes, zur Umgebung
kontrastreiches Hintergrund-
material und Auffälligkeit bei
Nacht durch retroreflektieren-
des Material. Um ein mög-
lichst hohes Schutzniveau zu
erreichen, ist es für die Ein-
satzkräfte zweifelsfrei kom-
fortabler, wenn der Warn-
schutz reflektierend und fluo-
reszierend an der Einsatzklei-
dung entsprechend der DIN
EN 471 angebracht ist. Diese
Variante hätte den Vorteil, dass im öf-
fentlichen Verkehrsraum keine Warn-
weste getragen werden muss. Sollte ein
Unternehmer bei der Beschaffung von
Einsatzjacken die DIN EN 471 nicht be-
rücksichtigen, so muss er die Sicherheit
der Einsatzkräfte jedoch auf andere
Weise gewährleisten. Dies kann da-
durch erfolgen, dass bei Gefährdungen
durch den Straßenverkehr entsprechen-
de Warnkleidung (z.B. Warnweste) ei-
nerseits durch den Unternehmer zur
Verfügung gestellt, und andererseits
auch durch die Einsatzkräfte getragen
werden muss.

Schutz vor Hitze und Flammen

Zum Schutz vor Hitze und Flammen
bietet die Rettungsdienstschutzbeklei-
dung lediglich begrenzten Schutz, da
sich ohne Atemschutz und weitere
Schutzausrüstungen ohnehin niemand
direkten Flammen und Verqualmungen
aussetzen darf.

Schutz vor klimatischen Einwirkun-
gen

Durch die Schutzkleidung wird der Trä-
ger vor gesundheitsgefährdenden Ein-
wirkungen durch Nässe, Wind und
Umgebungskälte geschützt. Diese emp-
fohlene wetterfeste Funktionskleidung

wird bereits seit vielen Jahren erfolg-
reich im Outdoorbereich und Bergsport
verwendet. Warum sollten folglich Mit-
arbeiter im Rettungsdienst das gesamte
Jahr über bei allen möglichen Witte-
rungsbedingungen weniger geschützt
sein als Freizeitsportler? In der Winter-
zeit werden z.B. oftmals sehr hohe
Temperaturunterschiede z.B. beim
Ortswechsel aus der geheizten Wache
zu einem nächtlichen Verkehrsunfall
auf einer Landstraße überwunden. An-
dererseits kann es auch während der
Sommerzeit zu „schweißtreibenden“
Situationen bei Verkehrsunfällen im
öffentlichen Verkehrsraum oder aber
auch zu stark belastenden Reanimatio-
nen in mehrgeschössigen Bauten mit
anschließendem Transport eines
schwergewichtigen Patienten über die
Treppe in die Klinik kommen. Auf-
grund der Tatsache, dass der Mensch
90 % seiner Körperwärme über die Haut
abgibt, kommt der Bekleidung eine
nicht zu vernachlässigende Rolle bei der
Temperaturregulation des Körpers zu,
da es sehr schnell zu einem Feuchtig-
keits- und Hitzestau kommen kann.

In den überarbeiteten Empfehlungen der
GUV R 2106 wurden neben dem Wärme-
durchgangswiderstand auch weitere Kri-
terien wie Wasserdichtigkeit (Wasser-

durchgangswiderstand) und die Wasser-
dampfdurchlässigkeit (Wasserdampf-
durchgangswiderstand) berücksichtigt.

Was nützt aber nun die optimalste
Schutzkleidung, wenn sie durch die
Beschäftigten nicht getragen wird? Er-
fahrungsgemäß ist die Akzeptanz ge-
genüber den neuen und dem ersten An-
schein nach vielleicht etwas ungewohn-
ten Einsatzjacken höher, wenn die Mit-
arbeiter bereits vor dem Beschaffungs-
prozess eingebunden wurden (Partizi-
pation). Weiterhin sind Trageversuche
sehr hilfreich, um Vorurteile abzubau-
en. Die Verpflichtung zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung tragen die
Mitarbeiter im Dienst.

Die GUV R-2106 ist für die Führungs-
kräfte bestimmt, die für den Beschaf-
fungsprozess von Schutzkleidungen
verantwortlich sind, da sie Auskunft
über technische Details und Einsatzbe-
reiche verschiedener persönlicher
Schutzausrüstungen gibt. Es gilt das
Motto: „Augen auf beim Jackenkauf“!

Das Regelwerk kann von den betroffenen
Führungskräften bei der Feuerwehr-Un-
fallkasse Nordrhein-Westfalen unter der
Telefonnummer 02 51/2 19 46 94 bezo-
gen werden. Dietmar Cronauge

Foto: Feuerwehr Solingen
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Recht & Gesetz

§ Beitreibung privatrechtlicher Forderungen für
Leistungen der Feuerwehr

Aufgrund von § 1 Absatz 2 des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Mai
1980 (zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19.12.2002 (GV. NRW 2003 Seite
24) hat der Innenminister am 10. März

2003 (GV. NRW 2003 Seite 170, be-
richtigt GV. NRW 2003 Seite 307) ver-
ordnet, dass u.a. privatrechtliche Forde-
rungen aus der Inanspruchnahme von
Krankentransporten und der Inan-
spruchnahme der kommunalen Feuer-
wehren nach den Bestimmungen des

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
NRW beigetrieben werden können.

Das bedeutet, dass zum Beispiel Entgel-
te für Leistungen der öffentlichen Feu-
erwehren, die über den im Feuerschutz-
und Hilfeleistungsgesetz genannten
Aufgabenbereich hinausgehen (so ge-
nannte: freiwillige Aufgabe) aufgrund
von Vollstreckungstiteln durch eigene
Vollstreckungsbeamte beigetrieben
werden können. Die Einschaltung von
Gerichtsvollziehern usw. ist dann nicht
erforderlich. Dr. Klaus Schneider

§ Erhöhtes Haftungsrisiko durch verdeckt
eingebaute Einsatzhörner

Im richtigen Winkel montierte Einsatzhör-
ner, leistungsstarke blaue Blinklichter, ein-
geschaltetes Fahrlicht und auffällige Bekle-
bung vermindern das Haftungsrisiko. Hier
spricht der Beweis des ersten Anscheins da-
für, dass andere Verkehrsteilnehmer das
Sonderrechtsfahrzeug bei eingeschalteter
Sondersignalanlage rechtzeitig wahrgenom-
men haben und wahrnehmen mussten.

Nur ganz wenige Fahrzeuge der Feuer-
wehr haben verdeckt eingebaute Ein-
satzhörner. Bei den meisten Fahrzeugen
befinden sich diese auf dem Dach oder
außen an der Karosserie. Dies ist nicht
nur akustisch, sondern auch haftungs-
rechtlich ein Vorteil. Denn mit Urteil
vom 24.02.20031)  hat das Kammerge-
richt Berlin festgestellt, dass der Grund-
satz, dass ein längere Zeit vor dem Ein-
fahren eines Sonderrechtsfahrzeugs in
die Kreuzung eingeschaltetes Einsatz-
horn von einem aufmerksamen Fahrer
wahrgenommen werden kann und
muss, nur für außen an der Karosserie
angebrachte Einsatzhörner gilt. Gegen-
stand des Urteils war ein Unfall bei ei-

ner Einsatzfahrt eines zivilen Einsatz-
fahrzeuges der Berliner Polizei mit ein-
geschalteter Sondersignalanlage, bei
dem das Einsatzhorn nicht auf dem
Dach, sondern unterhalb der Motorhau-
be im Motorraum montiert ist. Nach
Auffassung des Senats erreichen auf
diese Art eingebaute Einsatzhörner bei
weitem nicht die selbe Lautstärke wie
das Einsatzhorn eines Feuerwehrfahr-
zeuges, das außen montiert ist und sei-
ne Schallwellen ungehindert abstrahlen
kann. Damit könne ohne weitere Be-
weismittel nicht davon ausgegangen
werden, dass der Unfallgegner gegen
seine Verpflichtung aus § 38 Abs. 2
StVO, dem Sonderrechtsfahrzeug sofort
freie Bahn zu schaffen, verstoßen hat.
Denn diese Pflicht entsteht erst, wenn
der andere Verkehrsteilnehmer die Son-
dersignale und das Einsatzhorn wahrge-
nommen hat.

Dies führt dazu, dass es für die Mithaf-
tung des Unfallgegners auch ohne Be-
deutung ist, wenn er sich infolge von
Unaufmerksamkeit oder Hörens über-
lauter Musik selbst außer Stande gesetzt
haben sollte, ein rechtzeitig eingeschal-
tetes Einsatzhorn zu hören. Denn wenn
auch ein sich verkehrsgerecht verhal-
tender Fahrer dann nicht rechtzeitig rea-
gieren könne, weil das Horn entweder
nicht eingeschaltet oder aufgrund der
verdeckten Bauweise so leise sei, dass
es neben den allgemeinen Verkehrsge-
räuschen zu spät gehört werde, fehle es
an der Ursächlichkeit. In einem solchen
Fall verändere sich das Unfallgesche-
hen nämlich nicht.

Im Ergebnis kommt das Kammerge-
richt dazu, dass bei verdeckt eingebau-
ten Einsatzhörnern die Mithaftung des
Unfallgegners 50 % nicht übersteigt.
Mit anderen Worten: Kann dem Unfall-
gegner nicht durch andere Beweismittel
(Zeugen) nachgewiesen werden, dass er
die Sonderrechte des Einsatzfahrzeuges
bewusst missachtet hat, wird bei Ein-
satzfahrzeugen mit verdeckt eingebau-
ten Hörnern grundsätzlich mindestens
zu 50 % für alle Schäden gehaftet.

Ralf Fischer

1) Kammergericht Berlin, 12 U 200/01 Urteil v.
24.2.2003, DAR 2003, 376

§ Stundensätze für
Gebührenberechnung

Durch Runderlass vom 30. Juni 2003
(veröffentlicht im Ministerialblatt
NRW 2003 Seite 688) hat das Innenmi-
nisterium die Stundensätze für den
Verwa1tungsaufwand bei der Festle-
gung der nach dem Gebührengesetz
NRW zu erhebenden Verwaltungsge-
bühren neu veröffentlicht. Diese Stun-
densätze können auch bei den Gebüh-
rensatzungen nach § 41 Absatz 4 FSHG
(Brandschau) und den Kostensatzungen
nach § 41 Absatz 3 FSHG entsprechend
berücksichtigt werden.

Die Stundensätze betragen ab sofort:

für den höheren Dienst 69 €

für den gehobenen Dienst 54 €

für den mittleren Dienst 43 €

für den einfachen Dienst 32 €.
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§ Todesbescheinigung und Leichenschau
durch Notärzte

Im Rahmen des neuen Gesetzes über
das Friedhofs- und Bestattungswesen
(Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom
17. Juni 2003 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt NRW 2003 Seite 313) hat
der Landtag auch die Tätigkeit von Not-
ärztinnen und Notärzten zur Ausstel-
lung von Todesbescheinigungen und
zur Durchführung der Leichenschau
neu geregelt.

In § 9 Absatz 3 Satz 3 Bestattungsge-
setz heißt es jetzt dazu: Notärztinnen
und Notärzte im öffentlichen Ret-
tungsdienst sind während der Einsatz-

bereitschaft und während des Einsat-
zes, sobald sie den Tod festgestellt
haben, weder zur Leichenschau noch
zur Ausstellung der Todesbescheini-
gung verpflichtet; gesetzliche Unter-
richtungspflichten bleiben unberührt,
die Pflichten nach den Absätzen 5 und
6 gelten für sie entsprechend.

Mit den Unterrichtungspflichten sind
zum Beispiel solche nach dem Infekti-
onsschutzgesetz (BGBl. I 2000 Seite
1045) gemeint. In Absatz 5 ist die Un-
terrichtungspflicht der Polizei gegen-
über geregelt, wenn Notärztinnen und

Notärzte an einem Verstorbenen An-
haltspunkte für einen Tod durch Selbst-
tötung, Unfall oder Einwirkung Dritter
(nicht natürlicher Tod) finden. Gleiches
gilt, wenn sonstige Umstände auf einen
nicht natürlichen Tod hindeuten. In
Absatz 6 ist die Verpflichtung zur Infor-
mation der Polizei normiert, wenn die
Identität eines Verstorbenen nicht fest-
gestellt werden kann.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen,
dass durch § 20 Absatz 1 Nr. 4 BestG
die ordnungsbehördliche Verordnung
über das Leichenwesen vom 3. Dezem-
ber 2000 (GV. NRW 2000 Seite 757)
aufgehoben worden ist.

Das Gesetz tritt zum 1. September 2003
in Kraft.

§ Haben Ehrenamtliche Anspruch
auf Beförderung?

Viele bisherige Unklarheiten hat die
neue LVO für die ehrenamtlichen An-
gehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
beseitigt. Dennoch bleiben Fragen im
Bereich der Beförderung, die sich je-
doch durch allgemeine Rechtsgrundsät-
ze beantworten lassen.

Für einen großen Teil der ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehörigen hat der
Dienstgrad eine erhebliche Bedeutung.
Ein höherer Dienstgrad wird zu Recht

Dienstgradabzeichen und Beförderungen sind auch ein Zeichen für Ausbildungsstand und Engagement.

als Anerkennung ehrenamtlichen Enga-
gements und Erreichen eines weiteren
Ausbildungsziels gesehen.

Ein höherer Dienstgrad wird nach § 11
Abs. 1 LVO durch Beförderung erreicht,
die auf Dauer ausgesprochen wird. Allein
zuständig für die Beförderung ist nach § 1
Abs. 1 S. 2 LVO der Leiter der Feuerwehr.
Die Voraussetzungen für die Beförderung
zu einem höheren Dienstgrad regelt nach
§ 12 LVO die Anlage 1 zur LVO.

Es stellt sich die Frage, ob der Feuer-
wehrangehörige gegenüber dem Leiter
der Feuerwehr einen Anspruch auf Be-
förderung besitzt, wenn er die Voraus-
setzungen gem. Anlage 1 LVO erfüllt.

Hier sind insgesamt drei Fallgruppen zu
unterscheiden.

1. Beförderungen zum Oberfeuerwehr-
mann, Unterbrandmeister, Brandmeis-
ter, Brandinspektor, Brandoberinspek-
tor und Stadtbrandinspektor verlangen
die erfolgreiche Teilnahme an einem
Ausbildungsabschnitt und das Beste-
hen einer Laufbahnprüfung.
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2. Beförderungen zum Hauptfeuer-
wehrmann, Oberbrandmeister und
Hauptbrandmeister sind möglich,
wenn der vorherige Dienstgrad die
von Anlage 1 LVO geforderte Zeit-
dauer innegehabt wurde und der Feu-
erwehrangehörige sich regelmäßig
am aktiven Dienst der Feuerwehr
beteiligt hat. Für die Beförderung
zum Oberbrandmeister und Haupt-
brandmeister ist darüber hinaus die
regelmäßige Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen Vorausset-
zung.

3. Überführung der alten Dienstgrade in
die neuen Dienstgrade nach § 23
Abs. 1 LVO.

Zunächst ist festzustellen, dass es kei-
nen Anspruch auf eine Beförderung un-
mittelbar aus den Vorschriften der LVO
gibt1). In allen drei Fallgruppen kann
sich ein Anspruch auf Beförderung je-
doch aus anderen Rechtsgrundsätzen
ergeben. Erforderlich ist zunächst, dass
man sich über den Rechtscharakter ei-
ner Beförderung klar wird. Eine Beför-
derung ist ein begünstigender Verwal-
tungsakt im Sinne des § 35 VwVfG2).
Über die Frage, ob er diesen Verwal-
tungsakt ausspricht, hat der Leiter der
Feuerwehr nach pflichtgemäßem Er-
messen zu entscheiden. Eingeräumtes
Ermessen dient in erster Linie der Ein-
zelfallgerechtigkeit. Die Ausübung des
Ermessens muss fehlerfrei sein.

Das bedeutet bei einem begünstigenden
Verwaltungsakt wie einer Beförderung:

● die Voraussetzungen nach Anlage 1
LVO müssen vorhanden sein,

● die Entscheidung darf nicht gegen
Art. 33 Abs. 2 GG verstoßen,

● die Entscheidung darf auch im Übri-
gen nicht gegen Art. 3 GG verstoßen.

Verstößt der Leiter der Feuerwehr ge-
gen diese Grundsätze, ist sowohl die
Beförderung als auch ihre Ablehnung
rechtswidrig. Beförderungen können
z.B. dann rechtswidrig sein, wenn die
Voraussetzungen – insbesondere hin-
sichtlich der Lehrgangsvoraussetzun-
gen – nach Anlage 1 LVO nicht vorlie-
gen. Die Ablehnung der Beförderung
kann rechtswidrig sein, wenn die Vor-
aussetzungen nach Anlage 1 LVO gege-

ben sind und der Leiter der Feuerwehr
weitere Voraussetzungen verlangt oder
gegen die sich aus den Art. 3, 33 GG
ergebenden Grundsätze verstößt.

Nach Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deut-
sche nach seiner Eignung, Befähigung
und fachlichen Leistung gleichen Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amt. Die
Beförderung ist eine Ernennung unter
Verleihung eines anderen Amtes mit
anderer Amtsbezeichnung3). Der Be-
griff des öffentlichen Amts in Art. 33
Abs. 2 GG ist weit auszulegen und um-
fasst auch ehrenamtlich wahrgenomme-
ne Ämter in den Gemeinden4). Art. 33
Abs. 2 GG verbietet es, bei der Ermes-
sensausübung andere Kriterien als Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leis-
tung heranzuziehen5).

Allerdings ist insbesondere der Begriff
der Eignung ein weitgespannter Begriff,
der die ganze Person mit ihren körperli-
chen, seelischen und charakterlichen
Eigenschaften erfasst.

Bei der Frage, ob eine Beförderung aus-
zusprechen ist,  kommen als Entschei-
dungskriterien nach den Art. 3 Abs. 3,
33 Abs. 2 GG nicht in Betracht6):

● Geschlecht,

● Abstammung,

● Rasse,

● Glauben,

● religöse Anschauungen,

● politische Anschauungen – soweit
sie mit dem Menschen- und Demo-
kratiebild des Grundgesetzes verein-
bar sind,

● Herkunft.

Darüber hinaus verbietet Art. 3 GG jede
willkürliche Entscheidung, also eine
Ungleichbehandlung gleicher Sachver-
halte ohne sachlichen Grund und führt
zu einer Selbstbindung des Leiters der
Feuerwehr bei gleicher ständiger Praxis
hinsichtlich seiner Beförderungsent-
scheidungen.

Bei der Fallgruppe 1 kann sich das Er-
messen auf Null reduzieren, wenn die
Voraussetzungen nach Anlage 1 LVO
gegeben sind. Das heißt, es kann ein
einklagbarer Anspruch auf Beförderung
bestehen.

Beispiel: Der Oberbrandmeister M hat
erfolgreich am Lehrgang F IV beim
IDF NRW teilgenommen. Gem. Nr. 9
der Anlage 1 LVO liegen damit die
Voraussetzungen für die Beförderung
zum Brandinspektor vor. In den ver-
gangenen Jahren sind solche Beförde-
rungen auch immer innerhalb eines
Jahres nach Lehrgangsende erfolgt.
Mit dem Hinweis, dass es in seinem
Ermessen stehe und M ja nicht die
Funktion eines Zugführers überneh-
men solle, lehnt der Leiter der Feuer-
wehr die Beförderung ab.

Die Entscheidung des Leiters der Feu-
erwehr ist rechtswidrig. Es liegt ein kla-
rer Ermessenfehlgebrauch vor. Denn
für die Frage der Beförderung ist wegen
§ 11 Abs. 2 LVO die Frage der Über-
nahme einer Funktion nach § 14 LVO
unerheblich. Auf sie kann der Leiter der
Feuerwehr seine Entscheidung nicht
stützen. Da keine sachlichen Gründe
dafür bestehen, M nicht zu befördern
und die Beförderung nach Bestehen ei-
nes Lehrgangs einer ständig geübten
Praxis unterliegt, reduziert sich das Er-
messen des Leiters der Feuerwehr auf
Null. Er ist verpflichtet, die Beförde-
rung auszusprechen. Bei einer Ableh-
nung kann der Leiter der Feuerwehr
durch Verpflichtungsklage gem. § 42
Abs. 1 VwGO vom Verwaltungsgericht
hierzu verpflichtet werden.

In der Fallgruppe 2 besitzt der Leiter der
Feuerwehr ein umfangreicheres Ermes-
sen. Denn hier hat er zusätzlich zu prüfen,
ob der Feuerwehrangehörige regelmäßig
am aktiven Dienst bzw. an Fortbildungs-
veranstaltungen teilgenommen hat. Hier
steht ihm ein Beurteilungsspielraum zu,
den er allerdings im Hinblick auf Art. 3
GG gleichmäßig auszuüben hat.

Beispiel: Die Brandmeister M und K
sind beide vor 2 Jahren befördert wor-
den. Der Leiter der Feuerwehr lehnt eine
weitere Beförderung des K zum Ober-
brandmeister ab, da dieser lediglich zu
30 % am Übungsdienst teilgenommen
und nur eine Fortbildungsveranstaltung
besucht hat. M hingegen war bei 80 %
aller Übungen anwesend und hat an al-
len Fortbildungsveranstaltungen teilge-
nommen und die Funktion eines Grup-
penführers übernommen.
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Die Entscheidung des Leiters der Feu-
erwehr ist nicht zu beanstanden. Sie
knüpft an sachliche Unterscheidungs-
kriterien. Bei der Beurteilung, ob der
Feuerwehrangehörige regelmäßig am
aktiven Dienst teilgenommen hat, steht
dem Leiter der Feuerwehr ein erhebli-
cher Spielraum zu.

Die Fallgruppe 3 müsste eigentlich nach
dem Inkrafttreten der LVO vor über 11/2

Jahren erledigt sein. Nach § 23 Abs. 1
LVO sind die vor dem Inkrafttreten der
Verordnung erreichten Dienstgrade in die
neuen Dienstgrade nach Anlage 1 LVO
zu überführen. Innerhalb der Fallgruppe
3 ist dabei allerdings nochmals zu diffe-
renzieren.

Die bisherigen Dienstgrade Feuerwehr-
mann, Oberfeuerwehrmann, Unter-
brandmeister, Brandmeister und Ober-
brandmeister bleiben erhalten, ohne
dass der Leiter der Feuerwehr tätig wer-
den muss. Zu berücksichtigen ist ledig-
lich, dass dem Unterbrandmeister ggf.
ein neues Dienstgradabzeichen nach
Anlage 2 LVO auszuhändigen ist.

Ob nach der neuen LVO jemand zum
Hauptfeuerwehrmann oder zum Haupt-
brandmeister ernannt wird, ist eine Ent-
scheidung, die der Leiter der Feuerwehr
unter den gleichen Voraussetzungen
wie in der Fallgruppe 2 prüfen muss.
Denn hier handelt es sich um eine echte
Beförderung, also einen Verwaltungs-
akt. Dem Leiter der Feuerwehr steht
mithin das für die Fallgruppe 2 be-
schriebene Ermessen zu.

Auf die Überführung in die neuen In-
spektor-Dienstgrade besteht für diejeni-
gen ein Rechtsanspruch, die die Voraus-
setzungen bereits nach alter LVO hat-
ten. Ein Ermessen steht hier dem Leiter
der Feuerwehr nicht zu. Die bisherigen
„Hauptbrandmeister-Dienstgrade“ sind
daher in die neuen „Inspektor-Dienst-
grade“ zu überführen7). Da es diese
Dienstgrade bisher nicht gegeben hat,
muss für die Dienstgradübertragung nur
der erfolgreiche Abschluss der in Anla-
ge 1 Nr. 9-11 genannten Lehrgänge vor-
liegen.

Die Ablehnung einer Beförderung kann
nach erfolglosem Widerspruchsverfah-
ren hinsichtlich des Vorliegens von Er-
messenfehlern in vollem Umfang ver-
waltungsgerichtlich überprüft werden.
Im begründeten Einzelfall kann der Lei-
ter der Feuerwehr zur Beförderung mit
der Verpflichtungsklage gem. § 42
VwGO gezwungen werden.

Ralf Fischer

1) Schneider, Laufbahn in der Freiwilligen Feuer-
wehr Nordrhein-Westfalen, 2. Auflage, § 11
Anm. 1.2.

2) § 35 S. 1  VwVfG. Begriff des Verwaltungsak-
tes.
Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entschei-
dung oder andere hoheitliche Maßnahme, die
eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf
dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die
auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen ge-
richtet ist.

3) Schneider a.a.O., § 11 Anm. 1.1
4) Maunz in Maunz/Dürig Kommentar zum

Grundgesetz, Art. 33 Rdnr. 11; Jarass/Pieroth,
Kommentar zum Grundgesetz Art. 33 Rdnr. 5

5) BVerwGE 81, 22/24;  89, 260/265
6) vgl  auch Schneider a.a.O. § 11 Anm. 1.2.
7) Schneider a.a.O. § 23 Anm. 3.2.3; Fischer, DER

FEUERWEHRMANN 2002, 57

§ Gesetz über das Feuerwehr-Ehrenzeichen
des Landes NRW geändert

Nach dem bereits aus dem Jahr 1954
stammenden Gesetz über das Feuerwehr-
Ehrenzeichen im Land Nordrhein-West-
falen konnten bisher Angehörige der
Freiwilligen Feuerwehren und der Be-
rufsfeuerwehren und Werkfeuerwehren
mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Sil-
ber oder in Gold ausgezeichnet werden,
wenn sie mindestens 25 oder 35 Jahre
lang aktiv in einer Feuerwehr pflichttreu
ihren Dienst verrichtet hatten. Dieses
Feuerwehr-Ehrenzeichen ist, wie Innen-
minister Dr. Fritz Behrens am 4. Juni
2003 im Landtag ausgeführt hat, nicht nur
wegen der besonderen Gefährdung der
Auszuzeichnenden, also der Feuerwehr-
leute, sondern hauptsächlich deshalb ein-
geführt worden, um die Ehrenamtlichkeit
der Feuerwehrangehörigen anzuerkennen
und zu würdigen. Der Kreis der Auszu-
zeichnenden wurde damals jedoch erwei-
tert. Die Beamtinnen und Beamten der
Berufsfeuerwehren wurden einbezogen,
da in Städten mit einer Berufsfeuerwehr
diese mit der Freiwilligen Feuerwehr eine

Einheit – nämlich die Feuerwehr der
Stadt – bildet. Die Angehörigen der
Werkfeuerwehren sollten auch nicht
zurückstehen und wurden ebenfalls mit-
einbezogen. Bei dem bisher genannten
Personenkreis handelte es sich um aktiv
in einer Feuerwehr tätige Personen, die
für ihre besonders gefährliche Einsatztä-
tigkeit durch die Verleihung des Feuer-
wehr-Ehrenzeichens geehrt wurden. Bis-
her konnten also nur aktiv in einer Feuer-
wehr tätige Personen mit dem Ehrenzei-
chen in Silber oder Gold ausgezeichnet
werden.

Personenkreis jetzt erweitert

Mit der jetzigen Änderung des Gesetzes
ist nun der bisherige Personenkreis um
die Angehörigen einer Laufbahn des
feuerwehrtechnischen Dienstes erwei-
tert worden, wenn sie mindestens 25
bzw. 35 Jahre lang aktiv im Feuerschutz
pflichttreu ihren Dienst getan haben.
Damit können – und das ist der Sinn und
Zweck dieser Veränderung – auch die

Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehr-
beamten in den Kreisleitstellen geehrt
werden. Diese Änderung ist nach den
Worten des Innenministers Dr. Fritz
Behrens erforderlich geworden, um
eine vermeintliche, jedenfalls von man-
chen so empfundene Geringschätzung
des neu erfassten Personenkreises künf-
tig zu vermeiden.

Der Kreis der Auszuzeichnenden ist in
§ 2 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes jetzt
wie folgt gefasst:

„Angehörige der Freiwilligen Feu-
erwehren, der Berufs- und Werkfeu-
erwehren (Feuerwehrangehörige) sowie
Bedienstete, die einer Laufbahn des feu-
erwehrtechnischen Dienstes angehören,
können mit dem Feuerwehr-Ehrenzei-
chen in Silber oder in Gold ausgezeich-
net werden, wenn sie mindestens 25 oder
35 Jahre lang aktiv im Feuerschutz
pflichttreu ihren Dienst getan haben.“

Anrechnungszeiten festgelegt

Um in der Vergangenheit aufgetauchte
Zweifel zu beseitigen, wurde jetzt im
Satz 2 des § 2 Absatz 2 des Gesetzes



260 DER FEUERWEHRMANN 10/2003

Recht

festgelegt, dass Zeiten der Laufbahn-
ausbildung im feuerwehrtechnischen
Dienst und Zeiten in der Jugendfeuer-
wehr anzurechnen sind. Durch die For-
mulierung im Gesetz wird deutlich, dass
hier kein Ermessensspielraum für eine
Anrechnung besteht, sondern in jedem
Fall eine Anrechnung z.B. der Zeiten in
der Jugendfeuerwehr zu erfolgen hat.

Weiterhin sollen auch künftig Zeiten, in
denen beispielsweise trotz der Auflö-
sung von Werkfeuerwehren auch wei-
terhin Tätigkeiten verrichtet werden, die
den Aufgaben des Feuerschutzes ver-
gleichbar sind, im Umfang von bis zu
fünf Jahren auf die Wartezeit angerech-
net werden können. Für Personen, die
ohne eigenes Verschulden nach Auflö-

sung einer Werkfeuerwehr die geforder-
ten Zeiten nicht (mehr) erreichen kön-
nen, erscheint die jetzt beschlossene
Härtefallregelung nach Auffassung des
Innenministers vertretbar.

Der diesbezüglich neue Text des Absat-
zes 3 des § 2 heißt daher jetzt:

„Zeiten einer vergleichbaren Tätigkeit
unmittelbar vor oder im Anschluss an
die Mitgliedschaft in einer Werkfeuer-
wehr können in einem Umfang von bis
zu fünf Jahren auf die Wartezeit ange-
rechnet werden.“

Zeitliche Geltung des Gesetzes einge-
führt

Das neue Gesetz ist bis zum 31.12.2008
befristet. Rechtzeitig vor diesem Ter-
min ist nach Meinung von Innenminis-
ter Dr. Fritz Behrens zu entscheiden, ob
sich die Veränderungen bewährt haben
und ob weitere Änderungen notwendig
sind. Der Landtag wird dann neu zu ent-
scheiden haben. Das Gesetz vom
8.7.2003 ist im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 28.7.2003 veröffentlicht
worden (GV.NRW 2003 Seite 420). Es
ist am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft getreten. Dr. Klaus Schneider

§ Landesfachbeirat für
den Rettungsdienst

Durch Runderlass des Ministeriums für
Gesundheit, Soziales, Frauen und Fami-
lie vom 3. Juli 2003 (MBL.NRW 2003
Seite 751) sind die Regelungen über den
Landesfachbeirat für den Rettungs-
dienst u.a. dahingehend geändert wor-
den, dass der Beirat nur noch aus 23
Mitgliedern besteht. Für jedes Mitglied
werden jetzt ein oder zwei Vertretungen
berufen. Ebenfalls neu verkündet wor-
den ist die Geschäftsordnung für den
Landesfachbeirat für den Rettungs-
dienst. Die alten Regelungen vom
9.2.2000 sind aufgehoben worden.

Dr. Klaus Schneider

§ Straftaten von Feuerwehrangehörigen

Bei Straftaten von Beamten oder im öf-
fentlichen Dienst Beschäftigten, Solda-
ten, Wehrpflichtigen und Zivildienst-
leistenden teilen die Staatsanwaltschaf-
ten und Gerichte dem Dienstvorgesetz-
ten unter anderem die Erhebung der An-
klage sowie Urteile als vertrauliche Per-
sonalsache mit. Das Amtsgericht
Schmallenberg hat mit Verfügung vom
28.8.2003 jetzt entschieden, dass dieses
auch bei Verfahren gegen Angehörige
der Feuerwehr gilt. Denn beim Dienst in
der Feuerwehr handele es sich um ein
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
(vgl. Schneider Feuerschutzhilfelei-
stungsgesetz 2. Auflage § 12 Anm. 2.5
mit Hinweis auf OVG Münster in SgE-
Feu).

Weiter wird ausgeführt: „Nach § 12
Abs. 1 S. 2 FSHG ist der Leiter der Feu-
erwehr Dienstvorgesetzter. Gem. den
§§ 20 Abs. 2 Buchstabe b, 21 LVO
(Verordnung über die Laufbahn der eh-
renamtlichen Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehr vom 1.2.2002 (GV.
NRW. S. 53)) ist gegen den Angeklag-
ten daher vom Leiter der Feuerwehr ein
Disziplinarverfahren insbesondere auch
im Hinblick auf die übrigen Vorbelas-
tungen einzuleiten. Da dies nur bei ent-
sprechender Kenntnis möglich ist, ist
hier entsprechend den Nr. 15, 16 Mi-
StRA eine Mitteilung an die Stadt –
Leiter der Feuerwehr – durch Übersen-
dung des Urteils als vertrauliche Perso-
nalsache durchzuführen.“ Ralf Fischer

Feuerwehrehren-
zeichen in Gold und
Silber
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§ Brandschutztechnische Anforderungen
an Lüftungsanlagen

Durch Runderlass des Ministeriums für
Städtebau und Wohnen, Kultur und
Sport vom 10. Juni 2003 (veröffentlicht
im Ministerialblatt NRW 2003 Seite
618) ist gemäß § 3 Absatz 3 Bauord-
nung NRW die Richtlinie über brand-
schutztechnische Anforderungen an
Lüftungsanlagen – Lüftungsanlagen-
Richtlinie – LüAR NRW – Fassung Mai
2003 – als Technische Baubestimmung
eingeführt worden.

Die Richtlinie umfasst folgende Teilbe-
reiche:

Aus der Normenarbeit

1 Geltungsbereich;

2 Begriffe;

3 Brandverhalten von Baustoffen;

4 Anforderungen an Bauteile von
Lüftungsanlagen;

5 Anforderungen an die Installation
von Lüftungsanlagen;

6 Lüftungszentralen und Einrichtun-
gen zur Luftaufbereitung;

7 Besondere Bestimmungen für Lüf-
tungsanlagen nach DIN 18017-3:
1990-08;

8 Abluftleitungen von gewerblichen
oder vergleichbaren Küchen, aus-
genommen Kaltküchen;

9 Anforderungen an Lüftungsanlagen
in Gebäuden besonderer Art und
Nutzung;

10 Bauvorlagen im bauaufsichtlichen
Verfahren.

Die bauaufsichtliche Richtlinie über die
brandschutztechnischen Anforderungen
an Lüftungsanlagen – Fassung 1984 –
zuletzt veröffentlicht im MB1.NRW
1997 Seite 1073 – ist gleichzeitig auf-
gehoben worden. Der neue Runderlass
gilt vorbehaltlich einer späteren Rege-
lung bis zum 31. Dezember 2008.

Dr. Klaus Schneider

Veröffentlichungen des FNFW im
September 2003:
Normen (beigefügt lt. Verteiler)

– DIN 4844-31) Sicherheitskennzeichnung – Teil 3:
Flucht- und Rettungspläne
Preis: 32,70 €

– DIN 14642 Handscheinwerfer mit Fahrzeughalte-
rung, explosionsgeschützt
Preis: 28,00 €

– DIN 586002) Atemschutzgeräte – Steckverbindung
zwischen Lungenautomat für Press-
luftatmer in Überdruck-Ausführung
und Atemanschluss für die deutschen
Feuerwehren
Preis: 32,70 €

– DIN EN 12094-2 Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen –
Bauteile für Löschanlagen mit gasför-
migen Löschmitteln – Teil 2: Anforde-
rungen und Prüfverfahren für nichtelek-
trische automatische Steuer- und Ver-
zögerungseinrichtungen; Deutsche Fas-
sung EN 12094-2:2003
Preis: 56,70 €

– DIN EN 12094-10 Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen
– Bauteile für Löschanlagen mit gas-
förmigen Löschmitteln – Teil 10: An-
forderungen und Prüfverfahren für
Druckmessgeräte und Druckschalter;
Deutsche Fassung EN 12094-10:2003
Preis: 46,90 €

Norm-Entwürfe (beigefügt lt. Verteiler)

– E DIN 14530-11 Löschfahrzeuge – Teil 11: Löschgrup-
penfahrzeug LF 20/16, Hilfeleistungs-

löschgruppenfahrzeug HLF 20/16
Preis: 46,90 €

– E DIN EN ISO Schuhe für die Feuerwehr (ISO/DIS
172503) 17250:2003); Deutsche Fassung prEN

ISO 17250:2003
Preis: 61,20 €

Darüber hinaus sind bereits als Ausgabe Juli 2003 folgende
Norm-Entwürfe der Normenausschüsse NA Bergbau (FA-
BERG) bzw. Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK) er-
schienen, die für den Bereich Feuerwehr von Interesse sind:

– E DIN 75076 Intensivtransportwagen (ITW) – Be-
griffe, Anforderungen, Prüfung
Preis: 61,20 €

– DIN 23320-5 Flammenschutzkleidung für den
Bergbau – Schutzkleidung für Gru-
ben-, Gasschutz und Feuerwehren –
Teil 5: Kopfhauben
Preis: 28,00 €

1) Die Norm DIN 4844-3 wurde vom Normenausschuss Sicherheitstechnische
Grundsätze (NASG) im DIN als Hauptträger erstellt; Mitträger sind der Nor-
menausschuss Lichttechnik (FNL) und der FNFW.

2) Die Norm DIN 58600 wurde vom Normenausschuss Feinmechanik und Op-
tik (NAFuO) im DIN als Hauptträger erstellt; der FNFW ist Mitträger.

3) Der Norm-Entwurf E DIN EN ISO 17250 wurde vom Normenausschuss Per-
sönliche Schutzausrüstung (NPS) im DIN als Hauptträger erstellt; der FNFW
ist Mitträger. Wir bitten um Verstandnis, dass dieser Entwurf nur an die Mit-
arbeiter im FNFW-AA 192.03 „Persönliche Schutzausrüstung für die Feu-
erwehr“ verteilt wird. Weitere Exemplare sind zu beziehen durch Beuth
Verlag GmbH.

Veröffentlichungen des FNFW im
Oktober 2003:
FNFW-AA 192.3B N 42

Der FNFW-Arbeitsausschuss (AA) 192.3B „Sonstige Fahr-
zeuge“ teilt mit:
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1. Verwendung der Unterlegkeile der maschinellen Zug-
einrichtung

DIN 14584 „Feuerwehrfahrzeuge – Zugeinrichtungen mit
maschinellem Antrieb – Anforderungen, Prüfung“ ist im
Dezember 2002 neu erschienen. In diesem Zusammenhang
kam die Frage der richtigen Verwendung der zur Zugein-
richtung gehörenden Unterlegkeile auf. Dies ist in FwDV
1/2 „Grundtätigkeiten – Technische Hilfeleistung und Ret-
tung“ eindeutig geregelt. Die zur Zugeinrichtung gehören-
den Unterlegkeile sind an den Rädern der der Zugeinrich-
tung zugewandten Achse anzusetzen. Die Zugkraft ist so
zu begrenzen bzw. das Fahrzeug ist so zu sichern, dass ein
Wegrutschen sicher vermieden wird. Seitens des Arbeits-
ausschusses ist noch zu ergänzen, dass die Räder gerade zu
stellen (wenn gelenkte Achse) und vollständig auf die Kei-
le aufzufahren sind. Die nach DIN 14584 zulässigen
Schrägzugwinkel dürfen nicht überschritten werden.

2. Norm-Entwurf DIN 14555-12 „Rüstwagen und Gerä-
tewagen – Teil 12: Gerätewagen Gefahrgut GW-G“

Der Norm-Entwurf von DIN 14555-12 „Rüstwagen und
Gerätewagen – Teil 12: Gerätewagen Gefahrgut GW-G“
wird in Kürze veröffentlicht. Dabei wurden die Normen
DIN 14555-12 (GW-G 3) und DIN 14555-13 (GW-G 2)
zu einer Norm zusammengeführt. Der Teil 14 (GW-G 1)
dieser Norm soll zurückgezogen werden. Für die Aufga-
ben des letzteren soll ein spezielles Beladungsmodul für
den Gerätewagen Logistik, dessen Normblatt sich in Ar-
beit befindet, entworfen werden.

Einige Details werden im folgenden genauer erläutert:

Kupplungssystem:

Der Arbeitsausschuss hat sich dazu entschlossen, das bis-
herige System mit Gewindekupplungen aus Kompatibili-
tätsgründen beizubehalten. Um der Forderung einiger An-
wender nach Einführung der TW-Kupplung entgegenzu-
kommen, werden in der Beladung je ein zusätzliches
Übergangsstück VK 50/DN 50-Gewinde, VK 50/DN 50-
Kegel, MK 50/DN 50-Gewinde und MK 50/DN 50-Kegel
aufgenommen. Diese können an der Pumpe montiert wer-
den und die benötigten Schläuche können zusammenge-
kuppelt an die Einsatzstelle mitgenommen werden.

Erdung:

Da die Schläuche in ordnungsgemäß geprüftem Zustand
leitfähig sind, wird auf die Erdungsschraube an den
Schlauchkupplungen verzichtet.

In den bisherigen Normen waren hakenförmige Kabel-
schuhe an den Erdungslitzen gefordert, um sie an Er-
dungsbolzen mit unverlierbaren (das heißt nicht vollstän-
dig lösbaren) Flügelmuttern befestigen zu können. Dies
führte teilweise zu Beschädigungen an der Einsatzklei-
dung sowie an den Kabelschuhen selbst. Deshalb werden
jetzt ringförmige Kabelschuhe gefordert, die allerdings
nur bei lösbaren Flügelmuttern montiert werden können.
Um diesen relativ aufwendigen Erdungsprozess abzukür-
zen, wurden weiterhin Erdungslitzen mit Klemmzangen

(ähnlich einer Batterieladezange), die schnell montiert
werden können, in die Beladung aufgenommen.

Die Beladung spiegelt folgendes Erdungskonzept wider:

Geerdet wird der zu entleerende Behälter, die Pumpe und
der zu befüllende Behälter (die Schläuche sind also über
die Pumpe geerdet). Die Erdungslitzen werden zu einer
Sammelschiene geführt, die an den Erdungsspieß ange-
schlossen wird.

Schläuche:

Es werden aus Vereinfachungsgründen generell nur noch
DN 50-Schläuche verlastet. Die DN 32-Schläuche, die
zum Betrieb von Fasspumpe und Handmembranpumpe
vorgesehen waren, entfallen, da diese ebenso gut mit den
DN 50-Schläuchen betrieben werden können.

Beladung:

Die Beladeliste wurde durchnummeriert und komplett
überarbeitet, einige Beladungsteile sind entfallen, andere
dazu gekommen. Nachfolgend werden einige wichtige
Unterschiede zur früheren Beladung aufgeführt.

Bei den Chemikalienschutzanzügen (CSA) werden 9 An-
züge für insgesamt 3 Trupps (1/2) gefordert (2 Angriffs-
trupps, 1 Sicherungstrupp). Da meistens bei Gefahrgut-
einsätzen auch ein GW-A mitalarmiert wird, der oft auch
über CSA verfügt, wird nur die Mitnahme von 6 Anzügen
vorgeschrieben, wenn die zusätzlichen 3 Anzüge ander-
weitig zum Einsatzort gebracht werden.

Für die 6 Anzüge ist je 1 Pressluftatmer vorgesehen. Wei-
tere Pressluftatmer sind auf den Löschfahrzeugen. Auf das
Mitführen von Reserveflaschen wurde verzichtet.

Die Beladung mit formfesten Behältern wird auf 2 Edel-
stahlfässer, die zusammen mindestens 1200 Liter aufneh-
men können und ein Fass aus LLDPE, geeignet zur Auf-
nahme eines handelsüblichen 200-Liter-Fasses, mit
Deckel und Entgasungskappe geändert.

Der Flüssigkeitssauger ist nur noch Wunschbeladung.

Auf Wunsch sind Geräte zum Schutz der Einsatzkräfte vor
Dampfwolken sowie zum Niederschlagen der Dampfwol-
ken mitzuführen.

Auf Wunsch ist ein Photoionisationsdetektor (PID) mit-
zuführen.

Ein Reinigungs-Set zur Grobdekontamination ist in der
Beladeliste enthalten.

Der Norm-Entwurf wird den interessierten Kreisen mit der
Bitte um Prüfung und ggf. Zusendung fristgerechter Einsprü-
che an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im
DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin) vorgelegt.

3. Norm-Entwurf DIN 14505 „Feuerwehrfahrzeuge –
Wechselladerfahrzeuge mit Abrollbehältern – Allge-
meine Anforderungen“

In Kürze erscheint DIN 14505 als Norm-Entwurf in über-
arbeiteter Fassung. Der Entwurf enthält folgende wesent-
lichen Änderungen in Bezug zur bestehenden Norm:
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SEGmente 4:
Einrichten und Betreiben
von Bereitstellungs-
räumen
Immer wieder kommt es selbst bei alltägli-
chen Einsätzen vor, dass Einsatzstellen ge-
radezu „zugefahren“ werden. Umso mehr
gilt dies bei Großschadensereignissen. Hier
kommt dem frühzeitigen Einrichten und
Betreiben von so genannten Bereitstel-
lungsräumen eine Schlüsselfunktion zu.

Das Thema wird
zwar sowohl in der
Ausbildung als
auch bei Übungen
immer wieder als
Schwerpunkt her-
ausgestellt, eine
systematische Ab-
handlung dazu fand
man allerdings bis-
lang nirgendwo.

Mit dem vorliegenden „SEGmente“-Band

soll diese Lücke geschlossen werden. In
sechs Kapiteln werden praxisorientiert
alle wesentlichen Aspekte des Einrichtens
und Betreibens von Bereitstellungsräu-
men erörtert. Im siebten Kapitel werden
Muster-Bereitstellungsräume vorgestellt,
die leicht an die jeweiligen konkreten
räumlichen und organisatorischen Bedin-
gungen angepasst werden können.

Preis: 7,90 €
Bezug : service@skverlag.de

oder telefonisch unter 0 44 05/9 18 10

– Anstelle der bisherigen max. Abrollbehälterlänge von
5 900 mm ist eine Erhöhung auf 6 900 mm möglich.

– 3-Achser-Fahrgestelle mit einer zulässigen Gesamt-
masse von 26 t sind zulässig.

– Der Nebenantrieb muss in Abweichung zu 5.2.1.3.2 von
DIN EN 1846-2 nur 30 min Dauerbetrieb ermöglichen.

– Auf Wunsch des Bestellers ist eine alternative Steckverbin-
dung zur 12-poligen Steckverbindung nach VG 96923-3
(hat VG 72578 Blatt 2 und Blatt 4 ersetzt) möglich.

– Der Aufnahmebügel in 5.5.4 wurde verstärkt wegen
höherer Behältermasse.

– Der Freiraum in 5.5.10 wurde auf jeweils 280 mm erhöht.

Der Norm-Entwurf wird den interessierten Kreisen eben-
falls mit der Bitte um Beachtung, Prüfung und ggf. frist-

gerechte Einsendung von Einsprüchen an den Normenaus-
schuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches In-
stitut für Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin) vorgelegt.

LtdBD Dipl.-Ing.Fischer
Tel. (02 12) 22 02-100

Erhältlich bei:
Beuth Verlag GmbH,

10772 Berlin
Tel. (030) 26 01-20 60,
Fax: (030) 26 01-12 60

E-Mail: postmaster@beuth.de
Gabriele Eipper

Echtzeit-Strategiespiel Emergency 2

The Ultimate Fight for Life
Das Computerspiel verspricht spannen-
de Echtzeit-Strategie rund um Rettungs-
einsätze, Katastrophen und Terrorbe-
kämpfung. In 25 Szenarien ist der Spie-
ler verantwortlich für die Einsatzleitung
und Koordination von Polizei, Feuer-
wehr, Notarzt, Rettungshubschrauber
und Spezialeinsatzkommandos. Hier
bleiben oft nur Sekunden für die richti-
ge Entscheidung im Kampf um Leben
oder Tod; schnelle Reaktionen und ein
gutes Organisationstalent sind gefragt,
wenn Sie die spannenden Einsätze in
„Emergency 2“ verantworten.

Für Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei
und Rettungsdiensten bietet die Firma
Take 2 Interactive in Zusammenarbeit
mit dem Online-Versandhändler Ama-
zon.de einen besonderen Bonus. Beim

Medienecke

Kauf des Spiels bei Amazon.de erhalten
sie einen Sonderrabatt von zehn Prozent
auf den Preis des Spiels. Mittels Einga-
be eines Codes bei der Bestellung kann
dieser Aktionsgutschein eingelöst wer-
den.

Merkmale von „Emergency 2“:

● Echtzeitsimulation in Iso-Perspektive
● 25 Einsatzszenarien vom Autounfall

bis zur nuklearen Katastrophe

● stufenloses Zooming und Detailtreue
für Realitätsnähe

● Tag-Nacht-Effekte und realistische
Wetterbedingungen

● Mehr als 10 Rettungseinheiten mit
Helikoptern und Suchhundestaffeln

● Über 10 Polizeieinheiten mit Sonder-
einsatzkommandos und Psychologen

● Mehr als 20 Feuerwehreinheiten mit
Löschflugzeugen und ABC-Einheiten

● Videos, die Sie auf die Einsätze vor-
bereiten

USK Altersempfehlung: ab 12 Jahren

Preisempfehlung: 29,95 €

Systemvoraussetzungen: Empfohlen
wird Pentium III 800MHz • 256 MB
RAM • 720 MB freie Festplattenkapa-
zität • Windows 98//Me/2000/XP • 24x
CD-ROM Laufwerk • DirectX8 kompa-
tible Soundkarte • DirectX8 kompatible
AGP-Videokarte mit 3D-Beschleuniger
und 32MB RAM • Maus mit Rad

Weitere Informationen:
Take 2 interactive GmbH

Agnesstraße 14, 80798 München
Tel.:  089/278 22-0

Fax:  089/278 22-111
Internet: www.take2.de

Ansprechpartner:
Jochen Färber,

Markus Wilding
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Aus dem Inhalt:

Sammlung von 2 583 gerichtlichen U-
Entscheidungen zu den Themen: Brand-
schutz, Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz mit Nachschlagewerk „Wo
finde ich was?“

Grundwerk und 18 Ergänzungen 2003.

Preise:
Papier: 244,80 €
Neun passende Ordner: 54,00 €
CD-ROM: 73,60 €
Update in 2003: 27,40 €

Netzwerkversion: auf Anfrage

Die 18. Ergänzung 2003 liegt vor.

Informationen zu diesem und weiteren
Produkten:

FEUERWEHRSERVICE NRW GmbH
Häversteinweg 6, 32278 Kirchlengern

Telefon 0 52 23/78 99 22,
Telefax 0 52 23/79 17 18

eMail:
feuerwehrservice.nrw@t-online.de

Online Bestellungen über das Internet:
http://www.feuerwehrmann.de

SEGmente 6:
MANV mit gefährlichen
Stoffen und Gütern (GSG)
Einsatzstellen mit gefährlichen Stoffen
und Gütern bergen besondere Risiken
für den Rettungsdienst. Nicht selten
sind die Hilfskräfte selbst unmittelbar
der Gefahr ausgesetzt, so dass die me-
dizinische Versorgung verunglückter
Personen zusätzlich erschwert wird.
Der vorliegende SEGmente-Band – der
sechste aus der Reihe – bildet die Richt-

schnur und den
praktischen Leitfa-
den für das Vorge-
hen bei derlei Un-
fällen, die häufig
mit einem Massen-
anfall von Verlet-
zen einhergehen.
Das Buch be-
schreibt die beson-

dere Raumordnung einer solchen Ein-
satzstelle mit der Trennung zwischen
Gefahren- und Wirkzone, zwischen

kontaminiertem und dekontaminiertem
Bereich. Die Analyse von Giftstoffen
wird ebenso erläutert wie der sachgemä-
ße Umgang mit Schutzausrüstungen.

Dargestellt werden darüber hinaus die
erforderlichen Einsatztaktiken sowie
die notfall- und stoffspezifischen Thera-
pieverläufe mit den indizierten Medika-
toren und Gegengiften.

Preis: 7,90 €
Bezug : service@skverlag.de

oder telefonisch unter 0 44 05/9 18 10
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